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Hiupter und Herren

Der Kleine Rat zu Basel 1585 bis 1590: Verhalten einer
politischen Elite

von

Samuel Schiipbach-Guggenbiihl

Einleitung

«Daz Ir die Ehre Gottes ftirdern, unsern heyligen Glauben, wie
wir dass uss Gottlichem Wort erlernnt, und offentlich bekgant hand-
haben, auch der Statt und den Burgern, gemeinlich Armen und
Richen beholffen und berahten seyendt, Jederman zu seinen Rech-
ten, und der Statt nutz und Ehr fiirdern, und Schaden wendendt, Das
schwerend Ir als Euch Gott helffe.»

So lautet um 1585 in den Ratsbesatzungen «Der Eydt, den Bur-
germeister, Zunftmeister und die Niiwen Rith uff dem Platz oftent-
lich schweren [...]»'. Dieser Ratseid betnfft den Kleinen Rat der
Stadt Basel (Biirgermeister und Oberstzunftmeister als «Hiupter,

Ratsherren und Zunftmeister)®>. Was bedeutet der Schwur fiir den
Rat?

Fragestellung

Die Geschichte Basels in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts
ist nicht in gleichem Masse von herausragenden Ereignissen und
deutlich sichtbaren Entwicklungen geprigt wie in der ersten Jahr-
hunderthilfte und zudem nicht gleich gut erforscht’. Die folgende
Studie geht aus einer Lizentiatsarbeit* hervor, die 1991 am Histori-

'Ratsbiicher L 2, 272v. Ratsbesatzungen 1585, Staatsarchiv Basel, im Folgenden
als «StABS» zitiert.

*Zur Zusammensetzung des Kleinen Rates s. Fiiglister, Hans: Handwerksregi-
ment. Untersuchungen und Materialien zur sozialen und politischen Struktur der
Stadt Basel in der 1. Hilfte des 16. Jahrhunderts; Basler Beitrige zur Geschichtswis-
senschaft Bd. 143, Basel/Frankfurt a.M. 1981, S. 137 ff. '

*S. u. «Forschungsstand»

*Schiipbach, Samuel: Hiupter und Herren. Der Kleine Rat zu Basel 1585-1590.
Prosopographien und Analyse. Lizentiatsarbeit in neuerer allgemeiner Geschichte,
Basel 1991, im Folgenden als «Lizentiatsarbeit» zitiert; sowie: Hiupter und Herren;
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schen Seminar der Universitit Basel geschrieben wurde. Sie versucht
zu kliren, wer in der erwihnten Peniode politischen Einfluss auf die
Geschicke Basels hatte.

Dies verlangt, einerseits die politische Fiihrungsschicht zu identi-
fizieren und andererseits ihr Verhalten als soziale Gruppe in Bezie-
hung zu anderen sozialen Gruppen und Schichten zu untersuchen,
denn hierzu existiert die Hypothese, dass die Oligarchie der Her-
renziinfte Basels in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts praktisch
unverindert weiterbestehe’.

Daraus ergeben sich zwei zentrale Fragestellungen:

1. Wer waren die Ratsmitglieder” Basels 158515907

Eine Untersuchung der Struktur der Fithrungsschicht im spiten
16. Jahrhundert wird sich vor allem mit der Zusammensetzung der
Dreizehnerherren, des inneren Leitungsgremiums der Stadtregie-
rung, befassen miissen’.

2. Wird eine Konsolidierung der Oligarchie fassbar?

Wohin zielt diese «undifterenzierte» Annahme? Fliglister geht in
seiner verdienstvollen und grundsitzlichen Analyse Basels in der
ersten Hilfte des 16. Jahrhunderts® auf das «<Handwerksregimeno ein
und kommt dabei aufgrund seiner Untersuchungen der herren-
ziinftischen Oberschicht” zur Hypothese, dass diese sich nach einer
Offnung des Stadtregiments fiir die Handwerksziinfte wiederum zu
stabilisieren und die eigentliche Macht an sich zu binden verstand,
indem die handwerksztinftischen Ratsmitglieder von den wichtigen
Regicrungsimtern und Regierungsgeschiften immer mehr ausge-
schlossen wurden.

Anhang: Prosopographie und Sozialtopographie, Lizentiatsarbeit, Basel 1991, 1m
Folgenden als «Anhangy zitiert. Mit einer dhnlichen Fragestellung beschitugte sich
fiir das 15. Jahrhundert bereits Alioth, Marun: Ziinftlenische Oberschichten in Basel
1395-1430. Ein Modell zur sozialen Schichtung einer spitmuttelalterhchen Stadtbe-
volkerung. Lizenuatsarbeit, Basel 1979

*Guggisberg, Hans R.: Reformierter Stadtstaat und Zentrum der Spitrenais-
sance: Basel in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts; Sonderausdruck aus:
Renaissance und Reformation. Gegensitze und Gemeinsamkeiten, Wolfenbiittel
1984, S. 201

*Wenn hier und zukiinfug von «Ratsmitgliedern» die Rede 1st, so sind aus-
nahmslos die Mitglieder des Basler Kleinen Rats, also des politischen Fiihrungsgre-
miums, gemeint, nicht etwa Grossratsmitglieder, da jene entsprechend bezeichnet
werden.

"Guggisberg, wie Anm. 5; vgl. Lizentiatsarbeit, S. 4

*Fliglister, wie oben Anm. 2

’Dies heisst nicht, dass es unter den Handwerksziinften keine Oberschicht gege-
ben habe oder dass die Oberschicht nur aus herrenziinftischen Regimentsangehon-
gen bestanden habe, sondern, dass Fiiglister hier prizise den herrenziinftischen Teil
der existiecrenden Oberschicht akzentuiert.
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Um dieser Hypothese nachzugehen, eruieren wir mit der proso-
pographischen Methode' den Anteil verschiedener einzelner oder
zu Gruppen zusammengeschlossener Ratsmitglieder an den wichtig-
sten politischen Ausschiissen, Amtern und Gesandtschaften.

Dazu bilden nach dem allgemeinen Aufriss der historische Hin-
tergrund, eine Bewertung der erwihnten Amter und Kompetenzen,
insbesondere der Dreizehnerherren, sowie der sozialen und wirt-
schaftlichen Basis der Kleinrite eine Voraussetzung.

Mittels verschiedener Fragen an die Prosopographien und die
Sozialtopographie suchen wir danach die politische Fiihrungselite
Basels zu identifizieren und Gber die vermutete Tendenz zur Herr-
schaftskonsolidierung Aufschluss zu geben. Dies wird uns zu einer
Charakterisierung der politischen Fiihrungselite und zur Frage der
Stabilisierung einer Oligarchie fithren'.

Quellen und Forschungsstand

Fiir die Wahl der Untersuchungsperiode von 1585 bis 1590 gab es

verschiedene Griinde:

— Die territorialpolitische Zisur: Basel schloss 1583/85 den Ver-
trag mit dem Bischof, der den Einfluss Basels im grossten Teil des
Fiirstbistums unwirksam machte™.

—Die konfessionelle Zisur: Die Einsetzung von Johann Jacob
Grynacus als oberstem Pfarrherrn 1585 fithrte Basel in den fol-
genden Jahrzehnten (bis 1617) in die orthodoxe Reformation,
was tiefgreifende sozial- und alltagsgeschichtliche Verinderun-
gen mit sich brachte®.

—Den Forschungsstand: Um in die «Forschungsliicke» von ca.
15701630 vorzustossen, die 1n der Basler Geschichte besteht,
und die zweite Hilfte des 16. Jahrhunderts zu beleuchten, ver-
suchen wir, einen kurzen Zeitraum mit den Entwicklungen
vorher und nachher in Verbindung zu bringen.

"S. u. «Zur Methode»

"' Als Konkretisierung und Differenzierung der bestehenden Hypothese, da alles
Weiterfithrende den Rahmen der Studie sprengen wiirde.

“Berner, Hans: «Die gute correspondenz». Die Politik der Stadt Basel gegentiber
dem Fiirstbistum Basel in den Jahren 1525-1585; Basler Beitrige zur Geschichts-
wissenschaft Bd. 158, Basel/Frankfurt a.M. 1989

“Guggisberg, Hans R.: Basel in the Sixteenth Century: aspects of the City
Republic before, during and after the Reformation, St.Louis Miss. 1982, S. 37-53;
vgl. Guggisberg: Reformierter Stadtstaat S. 197 f.
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Es wurde bereits erwihnt, dass die erste Hilfte des 16. Jahrhun-
derts, vor allem die Reformationszeit, durch die Arbeit von Fiigli-
ster breit abgedeckt wird ", dazu kommen wichtige iltere Editionen,
Monographien und Uberblicksdarstellungen verfassungsgeschicht-
licher, historischer und wirtschaftshistorischer Prigung meist bis zur
Mitte des 16. Jahrhunderts”, wobei letzterer Aspekt eine bedeutende
Neubewertung erfuhr'®. Der zweite Teil der Stadtgeschichte Basels"”
stellt wichtige Daten und Fakten zur Basler Geschichte zusammen
und liefert ausgezeichnete Beilagen zu Ratsverfassung und Wirt-
schaftsordnung der Stadt.

Die prosopographische Methode™ ist direkt von der Quellenlage
abhingig, welche im vorliegenden Fall als gut bezeichnet werden
kann, obwohl die Probleme der Schriftlichkeit, der besseren Doku-
mentierung der Stadt gegeniiber der Landschaft und der Oberschicht
gegeniiber der Unterschicht nicht ausser Acht zu lassen sind.

“Fiiglister. — Fiir eine dhnliche Thematik und Materialsammlung s. auch Egger,
Franz: Die Zusammensetzung des Kleinen Rates von Basel 1660-1700, Lizentiats-
arbeit, Basel 1978

" Generell 1st hier auf Ochs zu verweisen, der seine Basler Geschichte zum Teil
anders, aber bereits auf einem grossen Quellenmaterial basierend gewichtet: Ochs,
Peter: Geschichte der Stadt und Landschaft Basel, v. Peter Ochs, Oberstzunftmei-
ster 1796, Bde. I-VIII u. Registerband, Basel 1821; Heusler, Andreas: Verfassungs-
geschichte der Stadt Basel im Mittelalter, Basel 1860; Miiller, Alfred: Die Ratsver-
fassung der Stadt Basel von 1521 bis 1798, in: Basler Zeitschnft fiir Geschichte und
Altertumskunde (BZGA), Bd. 53, S. 5-98, Basel 1954; Peyer, Hans Conrad:
Verfassungsgeschichte der Alten Schweiz, Ziirich 1978; Diirr, Emil; Roth, Paul:
Actensammlung zur Geschichte der Basler Reformation in den Jahren 1519 bis
Anfang 1534, Bde. I-VI, Hrsg. v. der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft
zu Basel, Basel 1921-1950; Stachelin, Ernst: Ockolampad — Bibliographie, Nieuw-
koop 1963; Wackernagel, Rudolf: Geschichte der Stadt Basel, Bde.1-3, Basel 1924,
Jenny, Beat Rudolf: Die Amerbachkorrespondenz, bearb. u. hrsg. v. A. Hartmann,
Basel 1942 ft.; Gilly, Carlos: Spanien und der Basler Buchdruck, Basel 1983 (vgl.
Guggisberg, Hans R.: Reformierter Stadtstaat und Zentrum der Spitrenaissance:
Basel in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts, S. 198 £.); Geering, Traugott: Han-
del und Industrie der Stadt Basel. Zunftwesen und Wirtschaftsgeschichte bis zum
Ende des XVII. Jahrhunderts, Basel 1886; Kérner, Martin H.: Solidarités financie-
res suisses au seizieme siécle, Lausanne 1980; Hallauer, Richard: Der Basler Stadt-
wechsel 1504—1746, Basel 1904

"““Rothlin, Niklaus: Die Basler Handelspolitik und deren Triger in der zweiten
Hilfte des 17. und im 18. Jahrhundert; Basler Beitrige zur Geschichtswissenschaft
Bd. 152, Basel 1986

" Alioth, Martin; Barth, Ulrich; Huber, Dorothee: Basler Stadtgeschichte 2;
Vom Briickenschlag 1225 bis zur Gegenwart, Basel 1981, im Folgenden als «Basler
Stadtgeschichte 2» zitert

"* Zur Erklirung von «Prosopographie» s. u. «Zur Methode»
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Als Ausgangspunkt gelten die Ratsbesatzungen 1585-1590, die
jetzt transkribiert vorliegen®.

Aus den Amterbesatzungen wurden die wichtigsten Ratsaus-
schiisse und stidtischen Amter der Kleinratsmitglieder exzerpiert,
wobei die Zeitspanne von 1533 bis 1625 berticksichtigt wurde, um
die zwischen 1585 und 1590 amtierenden Kleinrite jeweils fiir die
Zeit ihres ganzen Lebens erfassen zu konnen®. Weiter wurden
benutzt: Mandats-, Protokoll- und Rechnungsbiicher.

Die Ratsordnung von 1533 bildet die zentrale Verfassungsgrund-
lage fiir die untersuchte Zeit™.

Grundlegend flir die genealogischen Angaben zu den Ratsmit-
gliedern® sind die Notizen von Lotz*. Wo sie nicht geniigten, muss-
ten die genealogischen Angaben aus Registern, der genealogischen
Personenkartei, verschiedenen Zunftarchiven, aus den Biirger-
rechts- und Zunftaufnahmen in Basel von Weiss-Frei und den
Matrikeln exzerpiert werden®.

"Ratsbiicher L 2: Ratsbesatzungen 1503-1600, StABS; Transkriptionen
1585—-1590 und Erklirung ihres jeweiligen jihrlichen Schemas in der Lizentiatsar-
beit, wie Anm. 4, S. 33-39; fiir eine eingehende Besprechung der verschiedenen
ungedruckten und gedruckten Quellen verweisen wir auf die Lizentiatsarbeit, S.
9-13

*Ratsbiicher M 2, M 3: Amterbesatzungen 1533-1552, 1571-1625, StABS;
Liicken im Quellenbestand zwischen 1552 und 1571 wurden mit Lotz (s.u. Anm.
24) und dem Amterbuch d. Peter Ochs 1483-1762, Ratsbuch S 1, 12, StABS, kom-
pensiert Wenn nicht anders vermerkt, stammen alle nachfolgend zitierten Quellen
ebenfalls aus dem StABS.

?'Ratsbuch M 7: Bottenbtichlein 1580—-1591; Ratsbuch B 5: Erkanntnisbuch V
1585-1614; Ratsbiicher P 11: C)ffnungsbiicher IX 1565-1610; Ratsbiicher B 6:
Decreta et Mandata 1521-1601; Ratsbticher L 6: Ratsbesoldungen 1540-1593;
Einzelheiten s. Lizentiatsarbeit, S. 10 f.

*Ratsbiicher K 25: Ratsordnung 1533; s. Abschnitt «Stadtregiment». Die ersten
sechs Seiten liegen gedruckt vor in: Diirr/Roth, wie Anm. 15, Bd. VI, S. 278 ff.

2S. Abschnitt «Stidtische Ausschiisse und Amter»; Lizentiatsarbeit, S. 11;
Anhang La), L.b)

*Privatarchive 355 C u. D: Nachlass von Dr. Arnold Lotz; Genealogische Noti-
zen tiber Basler Familien, iiber 600 Hefte, Basel 19. Jh., im Folgenden als «Lotz»
zitiert; s. Lizentiatsarbeit, S. 11

*Basler Taufregister, 42 Bde.; Basler Heiratsregister, 7 Bde.; Basler Sterberegi-
ster, 10 Bde., Abt. Genealogie StABS; Genealogische Personenkartei; handschrifth-
che und gedruckte Angaben, Abt. Genealogie; Zunftarchive Safranzunft, Schliissel-
zunft, Weinleutenzunft, Zunft zum Goldenen Stern; Privatarchive 578 A1,B 1, B
1a: Nachlass von Dr. Fritz Weiss-Frei; Bligerrechtsaufnahmen in Basel, 8 Bde., Basel
1935/1951-76 (ed.); Zunftaufnahmen in Basel bis 1798, 68 Hefte, 1 Registerband,
Basel 1918, StABS; Wackernagel, Hans Georg: Die Matrikel der Universitit Basel,
1.A. der Universitit Basel hrsg. v. H.G. Wackernagel unter Mitarb. v. M. Sieber u.
H. Sutter, Bde. -1V, Basel 1951-1975
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Die Gewerbeordnung 1552 bildete die Basis fiir das Verhiltnis
unter den Ziinften und fiir das wirtschaftspolitische Selbstverstindnis
der Stadt und des Regiments auch nach dem 16. Jahrhundert™,

Weiter leisten die dlteren Quellensammlungen, einige Editionen
und die Basler Chroniken gute Dienste, wobei hier die Editionen
der Werke Platters als besonderes Verdienst Lotschers hervorzu-
heben sind. Spezielle Information iiber den Dreizehnerrat liefert
Christian Waurstisen als Zeitzeuge mit der Ausgabe des «Epitome»
(Originaldruck 1577)7.

Um schliesslich die auswirtigen Gesandtschaften der Ratsmitglie-
der zu identifizieren, ist die Auswertung der Eidgendssischen
Abschiede unerlisslich™.

Zur Methode

In der vorliegenden Studie kénnen die Analysen aus den Unter-
suchungen zu Prosopographie und Sozialtopographie, nicht aber
deren Darstellung selbst zur Sprache kommen™.

Der Begnftsinhalt von «Prosopographie» stammt aus dem Huma-
nismus und bedeutet «descriptiones seu 1magines» berithmter, d.h.

“StABS, Handel und Gewerbe Y 1, (I: Gewerbeordnung vom 3. Januar 1526);
II: Gewerbeordnung vom 14. Januar 1552; 1. Diese Handschnift liegt transknibiert
vor in: Lizennatsarbeit, S. 19-21

“Urkundenbuch der Stadt Basel, Hrsg. v. der Histonischen und Antiquarischen
Gesellschaft zu Basel, bearb. v. R. Thommen, Basel 1905-1908; Rechtsquellen von
Basel-Stadt und Land, Hrsg. v. J. Schnell, Basel 1856; Diirr/Roth; Bernoull,
August: Basler Chroniken Bd .7, Hrsg. v. der Histornischen und Antiquanschen
Gesellschaft zu Basel, Basel/Leipzig 1915; Burckhardt, Paul: Basler Chroniken Bd.
8, Hrsg. v. der Historischen und Antiquarnischen Gesellschaft in Basel, Basel 1945;
Platter, Felix: Tagebuch (Lebensbeschreibung), 1.A. d. Historischen und Antiquari-
schen Gesellschaft zu Basel hrsg. v. Valentin Létscher, Basler Chroniken Bd. 10,
Basel/Stuttgart 1976; Platter, Felix: Beschreibung der Stadt Basel 1610 und Pestbe-
richt 1610/11, hrsg. v. Valentin Létscher, Basler Chroniken Bd. 11, Basel 1987;
Merian, Matthius, d.A.: Nova et genuina descriptio inclytae urbis Basileae, fideliter
depicta et sculpta anno Domini MDCXYV; Plan Basels im Jahre 1615, Basel 1615;
Brenner, C.W.: Basels Bevolkerung nach den Wohnquartieren zur Zeit des Dreis-
sigiahrigen Krieges unter Beigabe des «Basler Adressbuches» von 1634, Sonderaus-
zug aus: BZGA, Bd. 51, Basel 1952; Wurstisen, Christian: Epitome Historiae Basi-
liensis [...] Basilea, nuspiam antehac edita. Authore Christiano Urstisio Basilea.
Mathematicarum professore, Basileae anno Dni 1577 (ganzer Titel s. Lizentiatsar-
beit, S. 80).

*Die Eidgenossischen Abschiede Bd. 4 Abt. II, 1556-1586; Bd. 5 Abt. I,
1587-1617, Bern 1861-1872

*S. Anhang wie Anm. 4
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gescllschaftlich bedeutender Personen®. «Prosopographie» kommt
nur als Pluralbegriff vor und ist deshalb nicht auf Einzelne, sondern
als mikrohistorische Personengeschichte aut Gruppen anzuwenden™.

In der neueren Geschichte wird die Prosopographie als «collective
biography»®, als «Analyse multipler Karrierewege» verstanden. Sie
wird so das Instrument zur Aufdeckung der Hintergriinde politi-
schen Handelns emerseits und zur Erkenntnis von Sozialstruktur und
sozialer Mobilitit andererseits™. Auf dieser Grundlage interessiert uns
im folgenden der Kleine Rat Basels, eine Gruppe, die aus Einzelnen
besteht. Wir erfassen also nicht das Individuum als Triger der
Geschichte, sondern die auf gleicher Basis in vielerlei Beziechungen
zueinander stehende soziale Gruppe. Die Prosopographie sammelt
bestimmte Daten nach bestimmten Fragestellungen und in einer
repetitiven Struktur™.

Der Sinn der Prosopographien liegt im vorliegenden Fall deshalb
nicht nur in der Identifikation der politischen Fiihrungsschicht als
Gruppe, sondern wenn méglich in der Identifikation einzelner
Gruppierungen innerhalb dieser Fiihrungsschicht, die nicht bloss die
Summe ihrer Teile darstellt (also z.B. 85 Ratsmitglieder), sondern
sich erst durch ithre Zusammenhinge konstituiert und uns Hinweise
beziiglich der Rollen der untersuchten Personen und Gruppen in
der Basler Politik vermittelt™.

Die Erarbeitung des personen- und gruppengeschichtlichen Kor-
pus stellt den Kern dieser Arbeit dar und ermdoglicht die Identifika-
tion der politischen Fiithrungselite Basels gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts. Dartiber hinaus bilden die Prosopographien und eine
Sozialtopographie™ die Basis fiir die vorliegenden Untersuchungen,
werden als Methode bewusst zentral positioniert und bestimmen den
Charakter der Arbeit als Grundlagenforschung.

*'Schmd, Karl: Prosopographische Forschungen zur Geschichte des Mittelalters;
in: Aspekte der Historischen Forschung in Frankreich und Deutschland, Hrsg. v.
G.A. Ritter und R. Vierhaus, S. 54-78, Géttingen 1981, S. 64 f.

*"Werner, Mathias: Adelsfamilien im Umkreis der frithen Karolinger, Hrsg. v.
Konstanzer Arbeitskreis fiir mittelalterliche Geschichte, Vortrige u. Forschungen
28, Sigmaringen 1982, S. 9; 18 f.

*Stone, Lawrence: Prosopography; in: Daedalus. Journal of the American Aca-
demy of Arts and Sciences, 100, New York 1972, S. 46 ft.

»S. Anhang wie Anm. 4,S. 1 f.

*Prosopographie als Sozialgeschichte? Methoden personengeschichtlicher
Erforschung des Mittelalters; Sektionsbeitrige zum 32. Deutschen Historikertag,
Hamburg 1978, S. 44; Fiir die Deutung des Gesagten im Falle des Kleinen Rates zu
Basel 1585 bis 1590 verweisen wir auf die Lizentiatsarbeit, S. 5 f. sowie Anhang,
B 14

*S. Anhang S. 1 ff.

*Ibid. S. 82-121
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Die dargestellten Quellenergebnisse betreffen zunichst die zu
hundert Prozent minnlichen Mitglieder der politischen Fithrungs-
elite. Eine etwas tiefere Untersuchung der politischen Fiithrungselite
umfasst aber nicht nur deren minnliche Angehérigen, sondern ihre
jeweils hinter ihnen stehenden Geschlechter:” Da ohne eine enge
Verkoppelung von 6ffentlichem und privatem Rahmen eine wirk-
same politische Titigkeit im frithneuzeitlichen Basel nicht moglich
ist, spielen hier die Familien, insbesondere die Frauen der Ratsan-
gehorigen in verschiedener Hinsicht eine weit tragendere Rolle, als
dies auf den ersten Blick anzunehmen ist. Aufgrund des limitierten
Rahmens der Arbeit musste jedoch vollstindig auf eine weitere Ana-
lyse dieses wesentlichen Aspekts verzichtet werden, und wir miissen
uns auf die Primisse beschrinken, dass im Folgenden nur der Aspekt
der minnlichen Angehorigen der politisch flihrenden Familien
Basels im 16. Jahrhundert untersucht wird.

Historischer Kontext

Im 16. Jahrhundert {ibte die freie Reichsstadt Basel als Reichs-
vogtei thre rechtliche, territoriale und wirtschaftliche Hoheit selber
aus und konnte sich in diesem Status ein eigenstindiges Territorium
mit der nétigen Legitimation aufbauen™.

Die Verfassungen der reichsfreien Stidte dhnelten sich, weil der
Kleine Rat praktisch {iberall die eigentliche Obngkeit darstellte™. Thr
umstrittenes Stimmrecht im Reichstag zwang die Reichsstidte rein
rechtlich dazu, auf Selbstverwaltung im eigenen Territorium abzu-
stellen®. Dies bedingte beziiglich des Reiches aussenpolitisch und

beziiglich der Selbstverwaltung innenpolitisch eine starke, gefestigte
Obrigkeit.

Stadtregiment: Die Ratsverfassung von 1533

Laut dem Basler Kleinen Rat im Jahr 1533 reichten Ordnungen,
Satzungen und Statuten fiir ein Staatswesen nicht aus, sondern es war
eine «gotzforchtige oberkeit» erforderlich, um «gotzgefellige» Sat-

7 Vgl. Sarasin, Philipp: Stadt der Biirger. Struktureller Wandel und biirgerliche
Lebenswelt. Basel 1870—1900, Basel/Frankfurt a.M. 1990, S. 9 ff.

*Peyer, wie Anm. 15, S. 11, 18, 46 f. Basel erreichte den erwihnten Status um
1488.

*1Ibid., S. 50

“Ibid., S. 75
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zungen und Verordnungen zu vollziehen. Die Obrigkeit als Diene-
rin Gottes belohnte also die «guotwilligen» und strafte die «bosen»
um «burgerliche[r] eimgkeit [zu] erhalten». Deshalb sollten im Rate
nur Personen einsitzen, welche die «erbreiterung sins [Gottes] heil-
genn gloubens [...] von ganzen hertzen und mit allem ernst ze fiir-
deren begirig unnd gneigt syenn*.» Der Rat erliess sodann mit der
Begriindung, er set dazu vom Reich in Freiheit befugt, die Ratsver-
fassung von 1533, die in den wesentlichen Punkten die Wahlmoda-
lititen, ein Regimentsverbot fiir private Reichslehensminner, Quo-
tierungen, ein Nepotismusverbot, Eide, Vereidigung, Stadtfreiheiten
und Amtsantritt festhielt®.

Wichug erscheint die Aussage der beigegebenen Ratserkanntnis,
dass der Rat selber das Verbot der Verwandtschaften unter den Rats-
mitgliedern jederzeit riickgingig machen konne, «unangesehenn
vermelter erkantnusz, in der chur ze thuont, was sy der statt Basel am
fiicklichistenn sin beduncke, je nach gelegenheit der sachen®.» Das
Nepotismusverbot hatte also gleichzeitig durch die angefiigte Rats-
erkanntnis reinen Weisungscharakter und konnte jederzeit nach
Gutdiinken des Regiments umgangen werden. Dies war eine wich-
tige Voraussetzung flir eine mdogliche spitere Einschrinkung auf
wenige Geschlechter innerhalb des Kleinen Rates und bedeutete
eine «Anderung der Verfassung in oligarchischem Sinne», weil damit
die Verfassung von 1521 in ihren Grundziigen wiederhergestellt
wurde*.

“"Ratsbuch K 25: Ratsordnung 1533, fol. 1r; «wie man einen rhat besetzen soll»;
vgl. Diirr/Roth, Bd. VL., S. 278. Es ist klar, dass diese Ratsverfassung — wie bei-
spielsweise auch die Reformationsordnung — vor dem Hintergrund ihrer Entste-
hungszeit gesehen werden muss: Unmittelbar nach Einzug der Reformation in
Basel stellten diese Primissen und Satzungen fiir die Obrigkeit eine unabdingbare
Legitimierung dar, sich anstelle der bisherigen kirchlichen Gewalt um Sitte und
Moral ihrer Untertanen kiimmern zu diirfen und dariiber Recht setzen und aus-
iben zu konnen. Fiir unsere Betrachtung der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts
darf gelten, dass die in kirchlichen Angelegenheiten stark erweiterten obrigkeitli-
chen Befugnisse in ein allgemeines Verstindnis iibergegangen sind und ihre Aus-
tibung von Obrigkeit und Untertanen als selbstverstindlich angesehen wurde. Fiir
unser Verstindnis des Kleinen Rates sind die zitierten Passagen deshalb wichtig, weil
hier sichtbar wird, dass sich die Basler Obnigkeit als Erbe der in diesen Bereichen
entmachteten und refomierten Kirche verstand, und weil diese Amter als Machtzu-
wachs der Basler Obrigkeit in der politischen Karriere ihrer Angehorigen eine
wesentliche Rolle spielten.

“Ratsordnung 1533, fol. 1r—6r; vgl. Diirr/Roth, Bd. IV., S. 278 ff.

“Tbid.

“Heusler; S. 444 f.; in der Verfassung von 1521 wurde dem bisherigen Stadt-
herrn Basels, dem Fiirstbischof, das Recht zur Ratsbesatzung abgesprochen. Damit
wurde er faktisch von seinem wesentlichen politischen Einfluss entfernt und ent-
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Mit dieser Neufassung ebnete sich der Rat den Weg zu grésseren
Kompetenzen in der Stadtfithrung. Die vom Rat angesprochene
«Freiheit» muss so verstanden werden, dass die Fiihrungsschicht nun
niemandem mehr als sich selbst und — rein theoretisch — dem Kaiser
gegeniiber flir Ratsbesetzung und Ratspolitik verantwortlich war.

Dies bedeutete eine Offnung des Stadtregiments in zweifacher
Hinsicht: Einerseits wurde einem breiteren Spektrum von Zunftver-
tretern der Zutritt zum Regiment ermoglicht; andererseits aber bot
die auf reiner Kooptation beruhende Ratsordnung Hand zur Kon-
solidierung der politischen Herrschaft bei wenigen Einzelpersonen,
Gruppen und Geschlechtern, die in — quasi legitimierter — Umge-
hung des Nepotismusverbotes® problemlos mehreren Mitgliedern
ithrer Anhingerschaft und Familie den Weg ins Stadtregiment ebnen
konnten. Damit wurde eine reale Moglichkeit zum Machtgewinn
fir einzelne Gruppen und Geschlechter geschaffen, welche umso
mehr Gewicht erhielt, als seit 1533 auch die Ernennung und Wahl
der Hiupter ausschliesslich beim Kleinen Rat und die Wahl der
Zunftmeister ausschliesslich bei den Zunftregimenten lagen und
nicht mehr wie bis anhin beim Grossen Rat bzw. bei den Zunftge-
meinden®. Zudem wurde 1m selben Jahr der Dreizehnerrat inner-
halb des Kleinen Rates mit ausserordentlich weitreichenden Son-
dervollmachten versehen, was fiir seine zukiinftigen Angehorigen
ein grosses zusitzliches Einflussgebiet erofinete”.

Gemiss der Ratsverfassung von 1533 war der Kleine Rat gesetz-
gebende, vollziehende und richterliche Gewalt in einem™.

Der Kleine Rat wurde von jeder der 15 Basler Ziinfte mit je zwei
Zunftmeistern und zwei Ratsherren beschickt. Diese teilten sich auf

machtet. Die Verfassung von 1521 hatte dariiber hinaus den Zweck, die Eidgenos-
senschaft giinstig zu stimmen, nachdem man thr erst 20 Jahre angehorte. Hitte Basel
wie bis anhin den Bischof die Ratsbesetzung vornehmen lassen, wire daraus ein
Schaden fiir die Stadt entstanden, da der Bischof von Basel nicht im Einklang mit
der Eidgenossenschaft, sondern auf der Seite des Reiches stand. Also nahm man sich
die vom Reich auch garantierte Befugnis, selber Ordnung zu setzen, heraus; s. auch
Wackernagel, Rudolf, Bd. 3, S. 524 ft.

“S. obenangefiihrte zusitzliche Ratserkanntnis betreffend Nepotismus.

“Vgl. Ochs, wie Anm. 15, Bd. VI, S. 33 f. — Dass die Besimmungen iiber die
Verwandschaften im Rat schon bald nicht mehr eingehalten wurden, bestitigt auch
Miiller, S. 10

“Wurstisen, Epitome, S. 249 f.; Ochs; Bd. VI, S. 34 f;; zum Wortlaut der Voll-
macht und zu Wurstisens Textstellen s. Abschnitt «Stidtische Ausschiisse und
Amter»

*Vgl. Kélner, Paul: Die Metzgernzunft zu Basel; zur Siebenhundertjahrfeier
threr Griindung, Basel 1948; Diirr/Roth, Heusler und Ochs, alle wie Anm. 15.
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je einen amtierenden (neuen) und einen stillstehenden (alten) Rat
auf. Thnen standen je zwei Hiupter (Biirgermeister, Oberstzunftmei-
ster) vor, so dass insgesamt vier Hiupter den Rat leiteten. Theore-
tisch hitten zusitzlich acht Mitglieder der Hohen Stube (Achtbur-
ger) Einsitz gehabt, ab der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts konn-
ten die Achtburger jedoch keinen einzigen Vertreter mehr stellen.
Dies ergab fiir den Kleinen Rat 64 Mitglieder. In der Regel tagten
die beiden Ratshilften zusammen®.

Die berufliche Gliederung der politischen Fithrungsschicht garan-
tierte urspriinglich eine regelmissige Ratsvertretung simtlicher
sozialer Gruppen der Biirgerschaft durch die gleiche Anzahl Mit-
glieder aus jeder Zunft. Also hitte zum Beispiel die Fischern- und
Schiffleutenzunft, die auf der untersten Stufe der Zunfthierarchie
stand und damit die unterste soziale Schicht der Biirgerschaft vertrat,
die gleiche Vertretung im Rat gehabt wie eine der vier Herren-
ziinfte. Allerdings wurde dieses Prinzip einerseits durch gewerblich
nicht homogene Ziinfte und andererseits durch die seit 1552 erneut
mogliche Doppelziinftigkeit durchbrochen™.

Da die Wahlverfahren in einer blossen Bestitigungsformel bestan-
den, indem die neuen Rite bzw. Zunftvorstinde immer von den
jeweils Abtretenden gekiest® wurden, liefen die Wahlen lediglich
auf eine Erneuerung der stillgestandenen Gremien, auf ein stindiges
Alternieren zwischen den gleichen Fithrungsgruppen hinaus. Dieses
Prinzip der Kooptation und der Lebenslinglichkeit eines Regi-
mentsamtes wurde nur in Einzelfillen durch Aufstieg, Ubernahme
einer Landvogtel, Wegzug, Entsetzung oder Tod durchbrochen.
Nur dann konnte personelle Erneuerung im Rat tiberhaupt statt-
finden™.

Die Basler Ratsverfassung von 1533 fiihrte zu einem Kollegial-
system ohne Differenzierung von Kompetenzen und Verantwort-
lichkeiten: Das System wihlte, kontrollierte und erginzte sich
selbst™.

Nach der Reformation erfuhr die Stellung der Obrigkeit durch
den Ubergang des Kirchengutes und des Ehegerichts in die Hand des

* Fliglister, S. 137 ff.

*Ibid., S. 139; betreftend die Doppelziinftigkeit nach 1552 s. Abschnitt «Ziinfte»

' «kiesen», «erkiesen»: wihlen, erwihlen; der damals gebriuchliche Ausdruck
findet seine Anwendung im Stadtregiment bei den «Ratskiesern», womit das jeweils
withlende Gremium gemeint ist, und analog bei den «Zunftkiesern» in den Zunft-
regimenten.

ZMiiller, S. 16, 19 £.

* Basler Stadtgeschichte 2, S. 70
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Rates eine erhebliche Stirkung™. So wie die Handwerksziinfte
unmittelbar nach der Reformation ihre Stellung durch die Einschal-
tung in die sikulanisierte Kirchenpolitik stirken konnten, waren die
Amter in kirchlichen Angelegenheiten auch in der zweiten Hilfte
des 16. Jahrhunderts als ein Zeichen von massgeblichem Einfluss auf
das 6ffentliche Leben anzusehen, erst recht im Falle von Hiufung bei
einzelnen Ratsmitgliedern. Insgesamt trug die R eformation wesent-
lich zur Machtausdehnung der obrigkeitlichen Verwaltung bei™.

Der Grosse Rat seinerseits konnte nur vom Kleinen Rat einberu-
fen werden, was seine prinzipielle Abhingigkeit von der politischen
Fuhrungsschicht deutlich macht. Die Einberufung geschah unregel-
missig und meistens nur, um besonders folgenschwere Entscheidun-
gen des Regimentes zusitzlich von den Zunftgemeinden bekriftigen
zu lassen™. Keinesfalls kam dem Grossen Rat die Stellung einer
Staatsautoritit zu, wie Miiller behauptet”. Ein Grossratssitz brachte
keine unmittelbare Beteiligung am politischen Entscheidungspro-
zess, der allein im Kleinen Rat, vor allem von den Hiuptern und den
wichtigsten Ausschiissen, geftihrt wurde™.

*Fighster, S. 270

“Ibid.; zu den kirchlichen Amtern der Ratsmitgheder s. Lizennatsarbeit, S. 30
ft., Basler Stadtgeschichte 2, S. 70 ff.; Anhang, S. 3-81

* Zur Zusammensetzung des Grosssen Rates s. Flighster, S. 138 ft; Ochs, Bd. VI,
S. 370f,; Wurstsen, S. 250 f.

“Miiller, S. 36. — Der Grosse Rat diente zur Bestitigung von Kleinrats-Beschliis-
sen besonderer Tragweite, also als eme Art loyale Riickendeckung des Kleinen
Rates vor einer breiteren Offentlichkeit (Stade, Landschaft) oder vor wichtigen Ver-
handlungspartnern (Eidgenossen, Reich). Da aber der Grosse Rat niemals eine
selbstindig handelnde Behorde war, kam er nicht einmal in die Nihe der Rolle
einer «Staatsautoritit» , sondern erwies sich vielmehr als blosses Instrument der
Stadtregierung, also des Kleinen Rates. Dass der Grosse Rat mindestens bis 1691
keine «Staatsautoritit» reprisentierte, wird zusitzlich aus zwer Tatsachen klar:

1. Es 1st kein einziger Fall bekannt, in dem der Beschluss des vom Kleinen Rat
einberufenen Grossen Rates dessen vorgefassten Entscheid umgestiirzt hitee.

2. Der Sitz im Kleinen Rat war das Karriereziel eines jeden Grossratsmitgliedes,
stand also als eindeutig héhere Amterstufe direkt iiber der Funktion des Grossrats-
mitgliedes innerhalb des cursus honorum, was sich in der Realitit des 16. und 17.
Jahrhunderts sehr deutlich zeigte; nicht wie seit der Konstituierung der modernen
Staatsformen, in denen die Funktion der Volksvertretung im Grossen Rat als Legis-
lative staatsrechtlich hoher bewertet wird als diejenige der Exekutive.

*Fiiglister, ibid.
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Ziinfte: Die Gewerbeordnung von 1552

Die Basler Biirgerschaft war seit der zweiten Hilfte des 13. Jahr-
hunderts in 15 Ziinfte gegliedert, wobei folgende hierarchische Rei-
henfolge eingehalten wurde: Die vier Herrenziinfte Schliissel, Haus-
genossen, Weinleuten und Safran, dahinter die elf Handwerkerziint-
te Rebleuten, Brotbecken, Schmieden, Schuhmachern und
Gerbern, Schneidern und Kiirschnern, Gartnern, Metzgern, Spinn-
wettern, Himmel und Goldener Stern, Webern sowie Fischern und
Schiffleuten. Die einzelnen Berufsgruppen der Ziinfte sind in der
Literatur detailiert beschrieben®.

Nur etwa zehn Prozent der ziinftigen Biirger Basels waren im
Handel titig. Diese Gruppe von Kaufleuten wurde nur aus den Her-
renziinften gebildet®.

Die in der Gewerbeordnung 1552 erneut erlaubte Doppelziinf-
tigkeit (durch die Gewerbeordnung von 1526* verboten) diente vor
allem der handeltreibenden Oberschicht, um sich simtlicher Han-
delsbereiche zu bemichtigen, sich in die Produktion der Hand-
werksziinfte einzuschalten und damit auf diese vermehrten Einfluss
zu nchmen.

Die soziale Bedeutung der Doppelziinftigkeit lag darin, tiber die
cigene ziinftische und gewerbliche Gruppe hinaus gesellschaftliche
Beziehungen innerhalb der stidtischen Biirgerschaft kniipfen und
nutzen zu konnen. Die Doppelziinftigkeit schaftte in der Handels-
gruppe, vor allem bei Schliissel, Hausgenossen und Safran eine neue,
zunftiibergreifende Einheit, die zudem, wie Fiiglister bereits fir die
erste Hilfte des 16. Jahrhunderts feststellte, von den Kaufleuten,
Wechslern und Krimern durch vielfache verwandtschaftliche Be-

¥StABS, Handel und Gewerbe Y 1, II: 1552-1880/1923, fasc. 2: Basler Gewer-
beordnung 1552; diese Gewerbeordnung wurde vom Schreiber jeder Zunft
kopiert, um sicherzustellen, dass allen Ziinften die giiltige Version bekannt war, hier
zum Beispiel: «Dass dieses von einer ehren Zunfft zun Weinletithen Buch abge-
schriecben worden, zetiget derselben Zunftt Schreiber // Leonhard Niiblingy; 1bid.

“Fighster, S. 1 f. und Lizenuatsarbeit, S. 21 f. — Die «Hohe Stube», ehemals an
der Spitze der Biirgerschaft stehend, verlor seit dem Beginn des Jahrhunderts an
Gewicht. Sie bestand aus vier Rittern und den Achtburgern und stand dem stidti-
schen Rat vor; ber der Verfassungsinderung von 1515 wurden ihre Privilegien
abgeschaftt, wodurch die Achtburger — wie vor ihnen bereits die Ritter — aus dem
politischen Leben Basels ausschieden. Fiighster bezeichnet die Achtburger nach
1540 als «nur noch rein gesellschaftlichen Verband, der durch die allgemeine Biir-
gerlichkeit absorbiert wurde»; Fiighster, S. 2 f.

“Iad., 8. 13£

“StABS, Handel und Gewerbe Y 1, I: 1491-1526, fasc. 16: Gewerbeordnung
1526, fol. 1-11, Exemplar Schliisselzunft
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zichungen noch verstirkt wurde®. Durch die Doppelziinftigkeit bei
den Herrenziinften wurden deren Angehdrige tiber mehrere Her-
renziinfte in den Kleinen Rat wihlbar, was die vielfiltigen sozialen
Verflechtungen zusitzlich verdichtete®.

War das Ziel der Gewerbeordnung von 1526, «das sich der arm
neben dem Rychen moge erhalten»®, so nutzten die Herrenziinfte
nach 1552 sofort wieder Doppelziinftigkeit und Geschiftsgemein-
schaft, um die sozialen Unterschiede zwischen ithnen und den Hand-
werksziinften auszubauen, nachdem sie 26 Jahre lang de iure gleich-
gestellt waren und sich einem eigentlichen Handwerksregiment hat-
ten beugen miissen®. Waren die Hauptpunkte der Gewerbeordnung
von 1526, dass erstens die Handelsgruppe vom Rohstoffwechsel en
gros und zweitens vom Import gewerblicher Fertigprodukte ausge-
schlossen wurde und dass sie drittens nur in beschrinktem und genau
definiertem Mass auf dem stidtischen Markt zugelassen wurde”, so
versetzte die neue Gewerbeordnung dem Handwerk insofern einen
entscheidenden Schlag, als sie all diese Verbote wieder authob und
den Status quo ante restituierte.

Nachdem die breitere Streuung der Macht unter den Hand-
werksziinften in Form der Gewerbeordnung von 1526 weggefallen
war, formten die Machtanspriiche der wirtschaftlich geschlosseneren
und deshalb stirkeren Herrenziinfte automatisch den Keil, der in die
entstandene Liicke getrieben wurde®. In Verbindung mit den Ver-
fassungsinderungen von 1515 und 1521/33 bedeutete dies zugleich,
dass nach dem Wegtfallen des gewerblichen Schutzes fiir die Wer-
kende Hand weder die Hohe Stube noch der Bischof die Macht-
anspriiche der Werbenden Hand bremsen konnten, da sie bereits
entmachtet waren.

In der neuen Freiheit fiir gewerbliche und soziale Koordination
der Ziinfte wirkte sich das auch in den Zunftvorstinden geltende
Kooptationsprinzip stirker aus: Da die Macht der Ziinfte jeweils nur
in den Hinden einer schmalen Spitze, des Zunftregiments, lag,
waren es vor allem dessen Angehonge, die sich durch ihre Stellung
in andere Korporationen einkaufen und ihre Positionen festigen und
ausbauen konnten, wihrend die Zunftgemeinden daran nicht teil-

“Fiiglister, S. 129; Kdélner, Paul: Die Zunft zum Schliissel in Basel, Basel 1953,
S. 16 ff., 27 ff.; Weiss-Bass, Eberhard Friedrich: Weingewerbe und Weinleutenzunft
1m alten Basel, Basel 1958, S. 170 ff.

“Ibid., S. 141 f.

* Gewerbeordnung 1526, wie Anm. 59, fol. 1r

“Fiiglister, S. 278 f., 281 £, 289

“ Gewerbeordnung 1526, wie Anm. 59, fol. 1-11; Fiiglister, S. 285

*“Vgl. Fuglister, S. 293
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hatten®. Dazu kommt, dass die Ziinfte den Zunfteintntt fiir Fremde
mit hohen Einkaufsummen und der Auflage zur Barzahlung schwie-
rig gestalteten, was die Abgeschlossenheit der Berufsgruppen
erhohte und die Chance, dass mehr Leute in die Oberschicht auf-
steigen konnten, herabsetzte”. Miiller bemerkt dazu, dass der
Grundgedanke und das Hauptziel der Wirtschaftspolitik von Rat
und Ziinften Basels im 16. Jahrhundert der Ausschluss jeglicher
fremden Konkurrenz gewesen sei’'.

Zusammenfassend lisst sich sagen, dass die Gewerbeordnung von
1526 dem alles durchdringenden Handel eine Grenze setzen sollte,
was sich aber de facto als unrealistisch erwies, sei es, weil in Basel
gegen Mitte des 16. Jahrhunderts ein immer weiter ausgreifender
Transitverkehr entstand oder weil mit der Ratsverfassung von 1533
bereits gewisse Voraussetzungen fiir das Erstarken des Handelsstan-
des innerhalb der Herrenziinfte geschaffen wurden”. Der Handel
Basels in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts schien sich im
Urteil vieler” zu einer «natiirlichen wirtschaftlichen Grossmacht» zu
entwickeln, nachdem er durch die neue Gewerbeordnung von 1552
von den rein ziinftischen Kleinbetriebsschranken befreit worden
war.

Ereignisgeschichtliche Beziige

Wir gehen im Folgenden lediglich kurz auf zwe1 Ereignisse ein,
die nicht unmittelbar mit Ratsverfassung oder Gewerbeordnung
zusammenhingen, aber dennoch mit dem Kleinen Rat und einzel-
nen seiner Mitglieder zu tun haben werden.

“Kdlner, Paul: Die Safranzunft zu Basel und ihre Handwerke und Gewerbe,
Basel 1935, S. 20. — Die Zunftregimente wachten streng iiber ihre Machtbefugnisse,
die ihnen innerhalb der Ziinfte weitreichende Kompetenzen verlichen. Deren
stirkste war jeweils die Zunftgerichtsbarkeit, die sich in eine Gewerbejurisdiktion
(Berufsstreitigkeiten zwischen Zunftbrildern oder nach aussen, Schadenwesen,
Gesellen- und Lehrlingswesen) und eine Strafjunisdiktion («zivile» Frevel aller Art
von ungebiihrlichem Benimm bis zur Bluttat) teilte und die schweren Fille jeweils
an den Kleinen Rat zu weisen verpflichtet war. Der Safranzunft standen zusitzlich
die Warenschau (Gewerbepriifung und Gewerbekontrolle) und das Gefecht (Prii-
fung von Waage, Gewicht und Elle) zu, was ihr eine gewerbepolizeiliche Sonder-
stellung verlieh.

"Ibid., S. 6

" Miiller, S. 64

?Geering, S. 388 f.

Vgl. dazu Geering, S. 389 ff.; Fiiglister, S. 281 £, 290 ff., 294; Kélner, die Zunft
zum Schliissel, S. 15 f.; Basler Stadtgeschichte 2, S. 28; Miiller, S. 91 ff., 96; Roth-
lin, S. 92, 98
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Das Jahr 1585 brachte Basel zwei bedeutungsvolle geschichtliche
Wendepunkte:

Zum ersten 16ste der Territorialvertrag der Stadt mit dem Bischof
Jacob Christoph Blarer v. Wartensee die Stadtrechte endgiiltig vom
Bischof ab und nahm gleichzeitig die Rekatholisierung der fiirst-
bischéflichen Untertanengebiete (vor allem des Laufentals und des
Birsecks) in Kauf. Basel wollte den lange wihrenden Konflikt zwi-
schen Stadt und Bischof nicht in einem Watfengang 16sen und damat
womdglich seine wirtschaftliche Prosperitit gefihrden. Die Stadt
zahlte dem ehemaligen Stadtherrn lieber eine Kauf- und Ablose-
summe’. In seiner gesamten Politik gegentiber der katholischen Kir-
che seit der Reformation zeigte der Basler Rat, dass er den praku-
schen politischen Erfordernissen deutlichen Vorrang vor konfessio-
nellen Erwigungen gab und Pragmatismus vor Konfessionalismus
stellte™.

Mit dem Vertrag von 1585 traten die konfessionellen Unter-
schiede zwischen Basel und seinem Umland wieder deutlicher her-
vor, als seit der Reformation™. Basel verlor einigen territorialen Ein-
fluss zugunsten des Katholizismus, gewann aber im Gegenzug nun
auch de 1wre die formale und matenielle Unabhingigkeit vom
Bischof.

Das zweite bedeutende Ereignis fiir Basel im selben Jahr ist zwei-

" Guggisberg, Reformierter Stadestaat, S. 201 £; vgl. Geering, S. 419, 435 ftf. In
diesem vor emem eidgenéssischen Tagsatzungsschiedsgericht in Baden festgelegten
Vertrag zahlte Basel dem Bischof 200 000 Gulden, dem Domkapitel 50 000 Gulden.
Die Burgrechte der bischéflichen Untertanen mit der Stadt wurden autgehoben.
Gleichzeitig garantierte man ihnen jedoch die freie Rehigionsaustibung, was vom
Bischof in der Folge unterdriickt wurde. Blarer fithrte vor allem im Laufental cine
rigorose Rekatholisierung durch, gegen den Schiedsspruch und den Religionstrie-
den, und zwang die Amter Laufen und Zwingen zur rémischen Konfession zuriick.
Das Ringen endete 1589 mit der Kapitulation des Stidtchens Laufen. Proteste Basels
und der evangelischen Stidte bei der Tagsatzung blieben erfolglos; s. Ochs, Bd. VI,
S. 299 ff.

" Berner, S. 74 {f., 152 {t.

S. Ochs, wie Anm. 74. — Folgendes Detail mag zeigen, wie gut der diplomati-
sche Umgang miteinander trotz entscheidender kontessioneller Unterschiede war:
Als 1586 die katholischen Gesandten nach Basel kamen, um vor Klein- und Gross-
rat ithre natiirlich vollig gegenteilig lautende Ansicht zur widerrechtlichen Reka-
tholisierung des Laufentals vorzubringen, blicben die zahlreichen Plidoyers fiir den
Katholizismus ber Regiment und Gemeinde Basels ungehort, was aber niemanden
daran hinderte, sich hernach gemeinsam — Reformierte Basler und Kathohische Aus-
wirtige — zu einem ausschweifenden Festmahl in die Safranzunft zu begeben, wo an
einem Tag insgesamt 325 Mass Wein vertrunken wurden; ibid., S. 303 f.
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fellos der Ubergang des Antistitiums” von Simon Sulzer (+1585) an
Johann Jacob Grynaeus. Damit wurde der Durchbruch der refor-
mierten Orthodoxie eingeleitet. Grynaeus fithrte die Basler Kirche
zur Confessio Helvetica posterior, nachdem sie sich seit 1529 dem
Luthertum angenihert hatte. Mit der Wiederherstellung der Basilea
reformata inderte sich das Verhiltnis der Kirchenfiihrung zu den
heterodoxen Humanistenkreisen grundlegend; die Zeit der Duldung
cines starken Anticalvinismus war vorbe1™. Der Kleine Rat hatte
dem lutheranisierenden Vorginger Grynaeus’ dessen Reformations-
titigkeit im Markgriflerland gestattet, weil er sich aus den Kontak-
ten Sulzers politische und wirtschaftliche Vorteile erhoften konnte.
Dies wiederum bedeutete einen Handelsausbau, von dem in erster
Linie die Handelsgruppe der Herrenziinfte profitierte. Die Position
der Stadt gegeniiber dem Bischof und innerhalb der Eidgenossen-
schaft wurde gestirkt, und Basel gewann Verbiindete auch ausserhalb
der protestantischen Eidgenossenschaft™.

Neben zahlreichen, vom Kleinrat gebilligten Verordnungen, die
den Basler Alltag in sittlich-konfessioneller Hinsicht regelten, gab
Grynacus als Antistes 1590 das «Kleinod»™" heraus. In diesem Funda-
ment der Basler Staatskirche regelte er Glaubensnorm, Gottes-
dienstordnung, Sittenmandat und ganze Schulpline, nachdem er in
cinem Lehrplan bereits 1588 das Gymnasium mit einem Programm
fiir eine absolut kirchentreue Gesinnung versehen hatte™.

Die Macht des neuen Basler Kirchenherren zeigt sich an zwei
Beispielen besonders gut: In der Synode vom 5. Jumi 1587 machte
Grynaeus «giftige Ausfille» gegen die Obrigkeit und die Deputaten,
sic lebten in Stinde und Laster, wiirden Kirchengiiter und Besol-
dungen untreu verwalten und den Almosen ungleich austeilen. Die
Deputaten wehrten sich, dass Grynaeus die Obnigkeit verunglimpfe,

7 Antistitium: Amt des Antistes, des obersten Kirchenherrn und Vorgesetzten
aller Prediger der reformierten Kirche. Der Antistes 1st richtungsweisend fiir das
rehigidse und soziale Stadtleben und die theologische Lehre an der Universitit; vgl.
Guggisberg, Reformierter Stadtstaat, S. 197 f.

*Ihd., S. 205

"Ihd., S. 209

“Ganzer Titel: «Grynaeus, Johannes Jacobus: Das Geistliche und herrliche
Kleinot der Kirchen Gottes in Statt Landschaftt Basel», (gedr.) Basel 1590, StABS

“'Hartmann, Rolf: Das Autobiographische in der Basler Leichenrede, Basler
Beitriige zur Geschichtswissenschaft Bd. 90, Basel/Suttgart 1963, S. 8 ft.; die Basis
dieses Lehrplans bildeten etwa das Erlernen der zehn Gebote, das Apostolische
Glaubensbekenntnis, zahlreiche Gebete, die Taufhandlung, die Abendmabhlsfeier,
Psalmen, der Katechismus Oekolampads, lateinische Gebete, Predigten, das nizii-
sche oder augustinische Bekenntnis sowie die lateinische Wiedergabe ganzer Bibel-
passagen; vgl. Ochs, S. 424
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dass unter den Geistlichen selbst grosse Inkonsequenz herrsche,
indem viele nur von der Kanzel herab, nicht aber im Alltag den
neuen Glauben leben wiirden, «Frau und Kinder tibel regieren» und
mit schlechten Taten «die Gemeinde Gottes drgern» wiirden. Es ent-
stand eine Pattsituation, was die gegenseitigen Vorwiirfe betraf, doch
offensichtlich konnte es sich Grynaeus leisten, die Obrigkeit in zen-
tralen Bereichen des 6ffentlichen Lebens coram publico anzugreifen,
ohne dass thm daraus ein Schaden erwachsen wire®. Im Gegenteil:
Er wurde vom Kleinen Rat Basels an eine Glaubensdisputation nach
Bern geschickt, in deren Verlauf der Berner Rat aufgrund der dezi-
dierten Stellungnahme Grynaeus’ die basistheologischen Argumen-
tationen seines Widersachers Huber verurteilte, dessen Lehre verbot
und Huber selbst zum Ketzer erklirte. Sowohl nach innen wie auch
nach aussen hin verkorperte der neue Antistes Basels also eine Auto-
ritit, der sich zu widersetzen es weder der eigenen Obrigkeit noch
anderen Theologen gelang®.

Der Kleine Rat

Die Zugehongkeit zum Kleinen Rat war zwar die Voraussetzung,
aber noch keine Gewihr fiir eine aktive Mitgestaltung der obrig-
keitlichen Politik, denn die Gesamtheit von iiber sechzig Mitglie-
dern im Rat war zu gross, um ein bewegliches Fithrungsorgan dar-
zustellen. Der Kreis der unmittelbar Beteiligten am politischen Ent-
scheidungsprozess wurde vom Regiment selber so klein wie moglich
gehalten. Generell boten sich fiir ein Ratsmitghied zwei1 Méghichkei-
ten der aktiven Politik an: die Mitarbeit in stindigen Ratsausschiis-
sen und stidtischen Amtern (Innenpolitik) und die Ubernahme von
Gesandtschaften (Aussenpolitik) .

Je grosser die Beteiligung Einzelner an verschiedenen Ausschiis-
sen bzw. Gesandtschaften war, desto mehr Macht konnten sie poten-
tiell in der Politik entfalten. Auf diese Weise bildeten sich innerhalb
des Kleinen Rates enge Fiihrungsgruppen mit entscheidendem Ein-
fluss auf die Polittkk. Man darf also annehmen, dass das Ausmass des
Engagements Einzelner und Gruppen von Ratsmitgliedern in Aus-
schiissen und Gesandtschaften deren politisches Gewicht in den
jeweiligen Bereichen der stidtischen Politik reflektiert™.

2 QOchs, S. 307 f.

®Ibid., S. 309

“Flighster, S. 157

“Ibid.; Rothlin bestitigt dies ausdriicklich, S. 94, vgl. ibid., S. 1 ff., 14, 153 £,
158 ff., 164, 186 ft., 209 ff.; Berner, S. 74 ff.
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Stidtische Ausschiisse und Amter

In der Stadtrepublik Basel im 16. Jahrhundert wurden die Klein-
rite nur gering entschidigt, was die Unattraktivitit der mit diesem
Amt verkniipften Beschiftigungen fiir die Angehorigen der Hand-
werksziinfte, die sich den Zeitverlust fiir ihren gewerblichen Betrieb
nicht leisten konnten, steigerte; dies, obwohl man gerade durch ein
wirtschaftlich nicht lukratives, aber sozial angesehenes Amt inner-
halb des Stadtregiments zu politischen Funktionen kam, die dann
auch wirtschaftlich sehr rentabel wurden™. Es war also nicht der
Regimentssitz, welcher ein regelmissiges hohes Einkommen
sicherte, sondern es waren die stidtischen Amter, welche man aber
nur tiber den Regimentssitz erreichte”. War man im Rat, hatte man
zuerst diejenigen Amter inne, die auf der sachlichen Kompetenz des
angestammten Berufes aufbauten und trat hernach in weitere Aus-
schiisse tiber.

Die Verfassung kannte keine Gewaltentrennung: Der Kleine Rat
setzte Recht, flihrte es aus und sprach Recht. Die Kompetenzen sei-
ner Ausschiisse waren nicht klar abgegrenzt; gegenseitige Beeinflus-
sung war {iblich. Ratsausschiisse und stidtische Amter waren per-
sonell nicht klar getrennt.

Als Entscheidungstriger konnten erstens die Haupter, also Biir-
germeister und Oberstzunftmeister, gelten®. Es folgten die Dreizeh-
ner und die Mitglieder der allgemeinen und bevollmichtigten Rats-
ausschiisse. Untergeordnet waren diverse Vollzugs- und Kontroll-
organe™.

Da die Dreizehner das wichtigste Gremium der politischen
Fiihrungselite Basels im 16. und 17. Jahrhundert waren, 1st auf sie
niher einzugehen.

Schon 1497 offiziell als «Oberkeit des Rats» bezeichnet, war der
Dreizehner- oder Geheime Rat seit 1506 das vorberatende Gre-
mium aller Ratsgeschifte mit sehr weitgehenden Uberwachungs-
und Kontrollfunktionen™. Seit 1533 nahm der Dreizehnerrat die

* Basler Stadtgeschichte 2, S. 70

¥ Fliglister, S. 156

*Ibid., S. 158 ff. — Die Hiupter amteten als kollektives Fithrungsorgan, betrie-
ben die auswirtige Korrespondenz, vollzogen die Ratsbeschliisse, verantworteten
und handhabten die Geschiftsordnung. Die beiden Hiupter kooperierten eng mit-
einander und hatten ex officio Einsitz in die wichtigsten Amter.

*’Basler Stadtgeschichte 2, S. 71; Miiller, S. 67f f.

* Grether, Rosmarie: Die Basler Ratsordnung von 1506; in: Jahresbericht des
Statsarchivs Basel-Stadt, Basel 1969, S. 23-51, S. 31 f.; vgl. Ratsbuch K 23: Rats-
ordnung 1506, fol. 16v—20r, StABS. — Zur Entwicklung der Dreizehnerherren als
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Stellung eines geheimen Staatsrates ein, der die eigentliche Regie-
rung, den Vollzug aller Beschliisse des Kleinen Rates und die ganze
Aussenpolitik besorgte, wozu thn der Rat mit entsprechenden Son-
dervollmachten und einem uneingeschrinkten Geschiftskreis
ausstattete”. Der Kleine Rat wihlte die vier Hiupter (jeweils alte
und neue) ex officio und neun Kleinrite als Dreizehner™. Zur Stel-
lung des Dreizehnerrates gab Wurstisen im «Epitome» schliissig Aus-
kunft und bewertete seine Mitglieder als «totius Reipublicae flos
praccipuique moderatores»”. Als «die Bliite und die vornehmsten
Leiter der ganzen Republik» werden nur Leute bezeichnet, die an
der Spitze des Staatswesens stchen. Die geringe Zahl von dreizehn
Minnern fir die Fiihrung einer bedeutenden Stadt zeigt, dass bereits
hier, im wichtigsten Fiihrungsgremium der Basler Politik, welches
sich — analog zum gesamten Kleinen Rat — 1n allen dre1 Gewalten
befugt hatte, ein stark ohigarchisches Prinzip herrschte™.

In der nachfolgenden Liste erscheinen alle Ratsmitglieder, die von
1585 bis 1590 1im Regiment sassen und vor, wihrend oder nach die-
sen Jahren Dreizehner waren, womit ein nahezu komplettes Bild
dieser politischen Fiithrungsgruppe Basels in der zweiten Hiltte des
16. Jahrhunderts vorliegt:

Name Zunft Amtsdauer

Christman Firfelder Schlissel 1595-1602; 7 Jahre
Hans Rudolt Huber Schliissel 1582-1601; 19 Jahre
Jacob Oberriedt Schlissel 1581-1608; 27 Jahre
Ullrich Schultheiss Schliissel 1569-1599; 30 Jahre
Bonaventura von Brunn Schliissel 1564-1591; 27 Jahre
Remigius Faesch Hausgenossen  1579-1610; 31 Jahre
Beat Hagenbach Hausgenossen  1606—1631; 25 Jahre
Hans Jacob Hoftmann ~ Hausgenossen  1579-1599; 20 Jahre
Franz Rechburger Hausgenossen  1578-1589; 11 Jahre

fiihrungspolinsches Gremium seit 1406 und zu den parallel gefiihrten Gremien der
Neuner, Heimlicher und Dreter vor deren Kompetenzabtrennung als finanzpoliti-
sches Gremium s. Fabian, Ekkehart: Geheime Rite in Ziirich, Bern, Basel und
Schafthausen. Quellen und Untersuchungen zur Staats-, Kirchenrechts- und Ver-
fassungsgeschichte der vier reformierten Orte der Alten Eidgenossenschaft; mit
Namenlisten, Kéln/Wien 1974, S. 390 tf.

"'Fuiglister, S. 161 f.; Miiller, S. 40 f.

" Basler Stadtgeschichte 2, S. 73

"'Wurstisen, Epitome, S. 249f .; fiir die vollstindige Ubersetzung des Textes s.
Miiller, S. 41

*Fabian, 8. 3954
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Name Zuntft Amtsdauer
Hieronymus Wix Hausgenossen 1603—-1607; 4 Jahre
Bernhard Brand Weinleuten 1570-1577
1590-1595; 11 Jahre
Conrad Diitelin Weinleuten 1575-1578; 3 Jahre
Ludwig Ringler Weinleuten 1579-1582
1592-1605; 16 Jahre
Matheus Biichel Safran 1592-1609; 17 Jahre
Lux Gebhart Safran 1569-1593; 24 Jahre
Alexander Loftel Safran 1578-1591; 13 Jahre
Hans L. Meyer zum Pfeil Safran 1591-1605; 14 Jahre
Sebastian Beck Schmieden 1592-1611; 19 Jahre
Melchior Hornlocher ~ Schmieden 1591-1619; 28 Jahre
Diebolt Henck Schuhmachern 1579-1589; 10 Jahre
Andreas von Spyr Gerbern 1595-1596; 1 Jahr
Hans Rudolf Kuder Schneidern 1605-1610; 5 Jahre
Claus Sattler Kiirschnern 1610-1627; 17 Jahre
Laurentz Ull Gartnern 1571-1592; 21 Jahre
Ullrich Merian Spinnwettern  1572-1592; 20 Jahre
Jorg Sporlin Spinnwettern  1594-1595; 1 Jahr
Jacob Gobelin Schiffleuten  1579-1604; 25 Jahre”

Von allen untersuchten Ratsmitgliedern sind nur gerade ein Drit-
tel zu Dreizehnern geworden. Nur dieser kleine Teil der Regi-
mentsangehodrigen hatte also die Chance, in die engere politische
Fiihrungsschicht aufzuriicken. Unter ithnen iberwogen die Herren-
ziinfte gegeniiber den Handwerksziinften mit knapp zwei Dritteln.
Die durchschnittliche Amtszeit eines Dreizehners im Zeitraum von
1564-1631 (was der maximalen Ausdehnung dieser Erhebung ent-
spricht) betriigt 16,5 Jahre, wobel in einzelnen Fillen tiber dreissig
Jahre Amtsdauer erreicht wurden.

Fiir die Beschreibung der iibrigen Amter und Ausschiisse, die die
Hiupter, Ratsherren und Zunftmeister in der stidtischen Politik
bekleiden konnten, verweisen wir auf die zugrundeliegende Arbeit
und die entsprechende Literatur™.

“Ratsbiicher L 2; M 2; M 3; Anhang, S. 3-81 (Prosopographien Nr. 1-85);
Fabian, S. 424 ff,; vgl. Lizentiatsarbeit, S. 39-41

* Lizenziatsarbeit, S. 28-32; Basler Stadtgeschichte 2, S. 71-80; Fughster, S. 177
ff., 209 ff., 222, 227 f., 240 ff., 246 ff.; Hallauer, S. 20 f., 43 f., 51 ff., 95, 112; Hart-
mann, S. 6; Miiller, S. 10, 42, 70, 96 f.; Ochs, Bd. VI, S. 375 f., 369f.; R&thlin,
S. 69
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Auswirtige Beziehungen

Basel trat 1501 in die Rechte der bestehenden eidgendssischen
Orte ein mit Ausnahme der Mitverwaltung der schon vorher erwor-
benen Gemeinen Herrschaften. Ohne Zustimmung der Mehrheit
der anderen Orte durfte Basel keine Biindnisse eingehen und unter-
stand bei Konflikten mit auswirtigen Gegnern der Vermittlung der
anderen. Bei einem Zwist der anderen Orte konnte Basel nicht Par-
tei ergreifen, sondern musste vermitteln. Da die acht alten Orte allen
diesen Verpflichtungen nicht unterlagen, wurde es fiir Basel doppelt
wichtig, tiber gut ausgebildete Diplomaten zu verfiigen, die die aus-
wirtigen Beziehungen der Stadt zu pflegen und zu mehren wuss-
ten”. Seit dem zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts intensivierte
Basel deshalb seine Aussenpolitik auch in Italien, Frankreich und im
Reich, nachdem die Eidgenossenschaft selber natiirlich das vorran-
gige Interessengebiet baslerischer Diplomatie darstellte. Allgemein
waren bereits um 1550 die Herrenziinfte stirker in der Aussenpoli-
tik vertreten™.

Die Triger der aussenpolitischen Verordnungen hatten ein starkes
Gewicht, da das wichtigste Element der Gesandtschaft der personli-
che Kontakt mit den Verhandlungspartnern war. Die entsprechen-
den Entscheidungen im Kleinen Rat waren abhingig von den
Nachrichten und Bescheiden der zurtickgekehrten Gesandten sowie
von deren Lagebeurteilung. Je hiufiger ein Ratsmitglied Gesandt-
schaften bekleidete, desto grosser wurde sein Gewicht als Sachver-
stindiger, dem kaum widersprochen werden konnte”. Bereits um
die Mitte des 16. Jahrhunderts kristallisierte sich 1 Basel eine klei-
nere Gruppe von herrenziinftigen Ratsmitgliedern bzw. Ratstami-
lien heraus, die in den auswirtigen Verordnungen (Gesandtschaften)
dominierte'”.

Wie vermerkt, rekrutierten sich die auswirtigen Gesandten im 16.
Jahrhundert aus den Dreizehnern, die die gesamte Aussenpolitik
kontrollierten'". Die Verordnungen der Ratsgesandten teilten sich
grundsitzlich in vier Méglichkeiten: 1. Eidgendssische Verordnun-
gen (Ennetbirgische, Tagsatzung, bilaterale); 2. Bischof und Bistum

""Peyer, S. 38

" Fuglister, S. 215 ff.

“Berner, S. 76

" Fighster, S. 271. — Die Inhaber der auswirtigen, speziell der eidgendssischen
Verordnungen werden von Fiiglister als wichtigste Triger der Tendenz zur Stabili-
sierung einer Oligarchie angesehen.

"'S. o. «Stidtische Ausschiisse und Amter»
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(Basel, Konstanz); 3. Verordnungen in die oberrheinische Nachbar-
schaft; 4. Verordnungen ins Reich (Reich, Frankreich, Italien, Fiir-
stenhofe)'™. Alle tibrigen Gesandten wurden von Fall zu Fall durch
den Kleinen Rat ernannt und erhielten ihre Instruktion von den
Dreizehnern.

Die soziale und wirtschaftliche Basis der Kleinrite

In den Prosopographien wurden die Ratsmitglieder als Ange-
horige eines Geschlechts mit den Verwandtschaften, einer Berufs-
gruppe, einer Zunft, einer ziinftischen Gruppe, als Angehdrige wirt-
schaftlicher Gruppierungen sowie als Angehdrige einer politischen
Gruppe und Schicht identifiziert.

In diesem Kontext untersuchen wir im folgenden die Rollen der
Kleinrite in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie deren gegen-
seitige Abhingigkeit und Zusammenarbeit'”.

Die Genealogie als soziale Basis der Ratsmitglieder mit ihrer
gesellschaftlichen und verwandtschaftlichen Verflechtung ist relativ
ausfiithrlich einzubeziehen, weil dadurch erstens die Fiihrungsschicht
als interaktive Gruppe identifiziert wird, und weil wir zweitens die
politische Elite erst als zusammengehorende Gruppe identifizieren
kénnen, wenn wir die Zusammenhinge zwischen den Ratsmitglie-
dern auf der genealogischen als der innersten sozialen Ebene aufzei-
gen'™. Hier werden nicht nur die diachronische bzw. dynastische
Frage, sondern vor allem die synchronische Ausrichtung nach Ver-
wandtschaften und Verschwigerungen innerhalb der gleichen Gene-
ration wichtig'”.

Als wirtschaftliche und deshalb wiederum soziale Basis funktio-
nierte im Weiteren die Standort- oder Wohnraumnahme der Klein-
rite. Die sozialtopographische Analyse des stidtischen Binnenraumes
setzt voraus, dass zwischen dem sozialen Status und der Stand-
ortnahme einzelner Gruppen innerhalb der Stadt eine Beziehung
besteht. Man geht davon aus, dass der bebaute binnenstidtische
Raum der Frithneuzeit funktional einheitlich war, d.h., dass keine

"?Fuaglister, S. 186 ff.; Basler Stadtgeschichte 2, S. 74

""Vgl. Prosopographie als Sozialgeschichte?, S.5, 14 ff.

" Sarasin, S. 257

"“Vgl. Werner, S. 23. — Fiir die relevanten Merkmale der Struktur einer sozia-
len Elitegruppe wie Zunftnahme, Doppelziinftigkeit, Wohnsituation und Stellung

auf dem stidtischen Liegenschafts- und Rentenmarkt verweisen wir auf Fiiglister,
S. 143; Lizentiatsarbeit, S. 41 ff.; Anhang, S. 82 ff.
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riumliche Trennung von Wohn-, Produktions- und Geschiiftsvier-
teln existierte, sondern in der zunfthandwerklich geprigten Stadt alle
Funktionen in derselben Liegenschaft vereint wurden'”.

Grundsitzlich ging die Sozialtopographie Basels aus der Suche
nach der absatzgiinstigsten Marktlage hervor. Die handeltreibende
Oberschicht hat dabei exklusiv die zentralen Marktlagen eingenom-
men, darum herum siedelten sich die «<hablichen» Gewerbe an.

Basel wies damit ein soziales Gefille vom Zentrum zur Peripherie
auf. Das wirtschaftliche Attraktivititsgefille nahm dieselbe Richtung
mit Ausnahme der Aeschen- und Spalenvorstadt, die als Hauptver-
kehrsachsen giinstige Absatzlagen darstellten. Sonst waren die Vor-
stidte dorflich-agrarisch geprigt'”.

Fiir die topographische Ansiedelung der einzelnen Gewerbe ver-
weisen wir auf die Lizentiatsarbeit sowie auf die detaillierte Darstel-
lung in der Literatur™”.

Der Liegenschaftsbesitz darf als soziales Statussignal erster Ord-
nung gelten. Es ist in dieser Studie nicht méglich, aut das Ausmass
der Investitionen, den Wohnstandard in seiner R eprisentationstunk-
tion sowie aut die konomische Funktion der Liegenschaften als
Haftung bei Kreditnahmen und Rentenkauf einzugehen. Festgehal-
ten sel indessen, dass nur der Grundbesitz die Vergrosserung des
eigenen Unternechmens durch Méghchkeit zur Kreditnahme und
damit den sozialen und politschen Aufstieg garantierte, dass also der
Liegenschaftsbesitz ein untriigliches Zeichen fiir einen hohen sozia-
len Status darstellte. In der ersten Hilfte des 16. Jahrhunderts reali-
sierten die herrenziinftigen Kleinrite 41 Prozent des Liegenschafts-
besitzes der Stadt, der nicht von der Hohen Stube beansprucht
wurde, die Handwerksziinfte 26 Prozent'”.

Ein kleines Haus in der Innerstadt kostete um 1590 bei barbe-
zahlter Handinderung ca. 60 Gulden'". Mittlere und gréssere Hiu-
ser in den bevorzugteren Hanglagen wie z. B. am Nadelberg koste-
ten mehrere hundert bis mehrere tausend Gulden. Wollte man in

" Fuglister, S. 57; zur Sozialtopographie des 15. Jahrhunderts vgl. auch Simon-
Muscheid, Katharina: Basler Handwerksziinfte im Spitmittelalter: Zunftinterne
Strukturen und innerstadtische Konflikte. Diss., Bern 1988, 111, 348; Kap. 3.6.1.
Sozialtopographie (basierend auf den Steuerlisten von 1453/54), S. 197-220.

"“Flighster, S. 64 ft.

“Tbid., S. 67 ff.; Lizentiatsarbeit, S. 43 f.

"“Ibid., S. 19 ff., 22 ft., 33 ff.

""Es muss beachtet werden, dass der Gulden die Barwihrung war, wihrend das
Pfund als Buchwihrung nie ausbezahlt, sondern nur berechnet wurde. Basel hatte
um 1590 ca. 11 500 Einwohner: Meier, Eugen A., Vertriumtes Basel, Basel 1974,
S. 12, 69, 89, 111; vgl. Guggisberg, Reformierter Stadtstaat, S. 201
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zentralen Lagen wohnen, musste man mindestens etwa 3000 Gulden
bezahlen kénnen, was ausschliesslich der reichen Oberschicht még-
lich war.

Das Grundeigentum wurde hiermit zum wichtigsten Kriterium
fir die Zugehorigkeit zur Oberschicht. Wer zu ihr gehorte, musste
ein sehr hohes Einkommen haben''. Genau das aber traf fiir die
Handwerksziinfte normalerweise nicht zu.

Hiupter und Herren

Im Mittelalter und in der Frithen Neuzeit sind die sozialen Grup-
pen eines Gemeinwesens sehr differenziert zu betrachten: Unsere
Basler «Elite» zum Beispiel wird nur fassbar als engere politische
Fiihrungsgruppe innerhalb der Oberschicht und als Trigerin einer
Obrigkeit, deren Mitglieder nicht alle dieselbe Verantwortung und
Macht besassen und austibten'.

Im folgenden arbeiten wir konkret mit den prosopographisch dar-
gestellten Ratsmitgliedern und kategorisieren sie mittels Auswertun-
gen der verwendeten Quellen'”, indem wir sie als herrschende,
innen- oder aussenpolitisch fiihrende Gruppen identifizieren, die
eng zusammenarbeiteten. Dazu berticksichtigen wir unter verschie-
denen Aspekten folgende Gruppierungen, die immer wieder auftau-
chen: Einzelne, Geschlechter, einzelne Ziinfte der Herren- oder
Handwerksgruppe, Herrenziinfte und Handwerksziinfte insgesamt.
Fir eine Aussage sind stets die sozialen Verhiltnisse dieser Minner,
ithre eventuelle Doppelziinftigkeit und 1hre genealogische Herkunft
relevant ',

Dominierende Gruppen

Aufgrund der Erkenntnisse {iber das Dreizehneramt als Kriterium
fiir die politische Macht kénnen wir voraussetzen, dass die als Drei-
zehner identifizierten Hiupter, Ratsherren und Zunftmeister gross-
tenteils die stidtische und auswirtige Politik Basels in der untersuch-
ten Zeit bestimmt haben.

""Vgl. Fiiglister, S. 102 ff., 128

"*Vgl. Prosopographie als Sozialgeschichte?, S. 33

'"S. Anhang, wie Anm. 4, S. 3-81 sowie die Sozialtopographie, ibid. S. 88-121
'""Vgl. Fiiglister, S.129
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Innerhalb der Dreizehner waren die Hiupter die Vorsteher'”. Als
dominierende Einzelfiguren dringen sich die Hiupter mit den ling-
sten Amtszeiten''® vor, da sie allein durch ihre zeitliche Konstanz
mehr erreichen bzw. durchsetzen konnten als ihre kiirzer waltenden
Amtsgenossen. Als dominant kénnen wir alle diejenigen bezeich-
nen, die mit ithrer Amtszeit im oder tiber dem entsprechenden
Durchschnitt lagen'’. Angefiihrt wurde diese Gruppe von acht
Minnern jedoch lediglich von zweien, die die Geschicke Basels ein
Vierteljahrhundert lang als Hiupter leiteten: Bonaventura Von
Brunn (mit 27 Jahren an der Spitze) und Ullrich Schultheiss.

Die soziale Herkunft der Hiupter wies gewisse Unterschiede auf:
Wihrend zum Beispiel Bonaventura Von Brunn einem alten Regi-
mentsgeschlecht entstammte, das in zwei Generationen zwei Hiup-
ter und einige Ratsmitglieder hervorbrachte, in teuerster, zentraler
Wohnlage residierte und zusitzlichen Landbesitz hatte, wohnte Ull-
rich Schultheiss in randzentraler Lage und hatte keine Vorfahren im
Stadtregiment. Er war als erster Basler Abkommling seines in Zurz-
ach beheimateten Geschlechts ein eigentlicher homo novus, der
dank der sehr stabilen wirtschaftlichen Lage seiner Familie den teu-
ren sozialen Aufstieg in der Stadt finanzieren konnte, bis in die Spit-
zen der stidtischen Politik vordrang und sich im Dreizehneramt lin-
ger als Von Brunn hielt. Zu den homines novi unter den Hiuptern
gehorten nach demselben Muster Sebastian Beck, Christman Fiirfel-
der, Melchior Hornlocher und Frantz Rechburger.

Unterschiede sind auch hinsichtlich der Doppelziinftigkeit zu
erkennen: Wihrend die einen sie offensichtlich einsetzten, um mit
Ratsmitgliedern aus den Zweit- oder Mehrziinften Geschiftsge-
meinschaften einzugehen'”, blicben gerade die reichsten Hiupter

119

ohne Zweitzunft'"”.

'S, 0. «Stidtische Ausschiisse und Amter»

"OWir fassen fuir die Amtszeiten eines Hauptes seine Zeit als Oberstzunftmeister
und als Biirgermeister zusammen, da die beiden Amter sich in Einflussreichtum und
Macht nur unwesentlich unterschieden, wie wir bereits vermerkt haben, s.o. «Scid-
tische Ausschiisse und Amter.

""Bonaventura Von Brunn, Ulirich Schultheiss, Meichior Hornlocher, Remi-
gius Faesch, Lux Gebhart, Jacob Oberniedt und Bernhard Brand (zwar nur neun
Jahre im Hiupteramt; dennoch gehérte die Familie zu den fithrenden Basler Regi-
mentsfamilien des 16. Jahrhunderts, wie weiter unten noch ersichtlich werden
wird).

" Urkundenbuch der Stadt Basel, Bd. X, S. 578 ff.

" Z.B. Remgius Faesch, der — wie sein Sohn Hans Rudolf Faesch — mit Abstand
reichste Basler jener Zeit blieb zeitlebens nur bei den Hausgenossen ziinftig; s.
Anhang, S. 9, 89
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Generell wohnten die Hiupter an bevorzugter, teurer Lage in den
reichen Quartieren, sie verfuigten tber zusitzlichen Grundbesitz,
stammten aus vermogender Familie, betitigten sich mit grossen
Summen an stidtischen Anlagekiufen, und ithre Nachkommen zahl-
ten in den oberen Kategorien Steuern'.

Unter den elf untersuchten Hiuptergeschlechtern dominierten
vier Familien, die jeweils in zwei Generationen zwei Hiupter her-
vorbrachten''. Die Schlisselzunft hatte sowohl innerhalb der Her-
renziinfte als auch im ganzen Stadtregiment den weitaus grossten
Anteil an den Hiupterimtern. Die Herrenziinfte stellten insgesamt
vier Flinftel der Hiupter, die Handwerksziinfte nur knappe zwanzig
Prozent. Innerhalb der Handwerksgruppe trat nur die Schmieden als
Zunft mit Hiuptern auf und markierte damit ithre Dominanz inner-
halb der Handwerke'*.

Auch unter den Dreizehnern tibernahmen die Basler Hiupter in
der untersuchten Periode eine absolute Fithrungsrolle. Hier ragten
acht Hiupter heraus, die sogar den Amtszeit-Durchschnitt der
Hiupter {berboten'”, sowie digjenigen, welche den Gesamt-
durchschnitt tiberschritten'. Vor allem die Erstgenannten scheinen
die Basler Politik wiihrend durchschnittlich eines Vierteljahrhun-
derts gefithrt und die politische Fithrungsschicht beherrscht zu
haben.

Eine Dominanz einzelner Geschlechter innerhalb des Dreizeh-
nerrats kénnen wir nur als Konstanz im dynastischen Sinne erken-
nen, da der gleiche Name bei allen untersuchten Ratsmitgliedern im
Dreizehnerrat nur jeweils einmal vorkommt. Wohl aber brachten es
elf Familien fertig, sich in jeder Regimentsgeneration durch einen
ihrer Ratsangehorigen bei den Dreizehnern vertreten zu lassen und
damit als bestimmende Dreizehnergeschlechter zu gelten'®.

“'S. Anhang, S. 88-121

' Oberriedt, Von Brunn, Faesch, Brand; vgl. Anhang, S. 6, 8, 9, 16, Punkte
4./5.A)

ZVgl. Anhang, S. 3, 4, 6-9, 14, 16, 27, 37 f.

" Remigius Faesch, Ullrich Schultheiss, Melchior Hornlocher, Jacob Oberriedt,
Bonaventura Von Brunn, Beat Hagenbach, Jacob Gobelin und Lux Gebhart

"*Laurentz Ulli, Hans Jacob Hoffmann, Ullrich Merian, Hans Rudolf Huber,
Sebastian Beck, Matheus Biichel und Claus Sattler

> Oberriedt, Von Brunn, Faesch, Brand, Gebhart, Beck, Petri, Meyer Zum
Pfeil, Ryhiner, Merian, Spérlin, Krug, Davidt. — Es werden hier der Vollstindigkeit
halber auch Geschlechter genannt, die in unserer Untersuchung keinen Eingang
finden, weil ithre Ratszugehongkeiten ausserhalb der hier gegebenen Periode liegen.
Die entsprechenden Angaben wurden dem Ratsbuch L 2, StABS, entnommen.
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Im Dreizehnergremium dominierten zu fast zwei Dritteln die
Herrenziinfte unter der Fithrung von Schliissel und Hausgenossen.
Die Handwerksziinfte wurden von Schmieden, Schuhmachern/
Gerbern, Schneidern/Kiirschnern und Spinnwettern dominiert, es
folgten noch Gartner und Schiffleute mit einer kleinen prozentualen
Vertretung.

In neun von zehn Fillen residierten die Dreizehnerherren in
Wohnlagen der allerbesten Qualitit innerhalb Basels. Demgegen-
tiber wohnten die iibrigen Ratsmitglieder nur zur Hilfte in bester
Lage, aber zum erheblich grosseren Anteil an qualitativ niedrigeren
Standorten.

Die bevorzugten Lagen der Behausungen der Dreizehner fanden
sich gut zur Hilfte im Quartier mit der stirksten Steuerkraft, der
Innerstadt, und zu mehr als zwei Dritteln in den allgemein bevor-
zugten und hablichen Wohnlagen'. Von den tibrigen Ratsmitglie-
dern lebte nur ein gutes Drittel in der Innerstadt.

Diese Hiufung der Dreizehnerherren im teuersten Quartier der
Stadt, die Verteilung der tibrigen auf die nicht minder angesehenen
randzentralen Standorte sowie deren gewinnbringende Besitzungen
in- oder ausserhalb der Stadt'” lassen die Angehorigen dieses Gre-
miums als reiche bis sehr reiche R egimentsmitglieder erscheinen, die
auch sozial als Fihrungsgruppe innerhalb einer breiteren Ober-
schicht dominierten.

Auch in Quantitit und Wert der Investitionen in Stadtgiiter und
der teilweise bekannten Steuerzahlungen ithrer Nachkommen
beherrschten die Dreizehnerrite gegeniiber den anderen Ratsmit-
gliedern das Bild deutlich, wobei die Hiupter auch hier nochmals
eine stirkere Dominanz innerhalb dieser engeren stidtischen politi-
schen Fihrungsgruppe bewiesen.

Bei allen Gruppen und in allen angewandten sozialen Gradmes-
sern zog sich damit eine Grenze zwischen den sozial und wirtschatt-
lich noch einmal besser gestellten Dreizehnern und den an sich
bereits wohlhabenden iibrigen Regimentsangehorigen. Innerhalb
des Dreizehnerrates dominierten im weiteren die Hiupter. Die Her-
renziinfte waren den Handwerksziinften beztiglich Hiupterimtern
und Dreizehnersitzen deutlich vorangestellt, was eine ausgcbaute
Machtstellung und vergrosserten Einfluss bedeutete.

"**S. Anhang, S. 82-86
"’ Produktionsbetriebe in St. Alban; einzelne grosse Giiterbesitzungen ausserhalb
der Stadtmauern, s. Anhang S. 82-86, Lizenuatsarbeit, S. 49 f.
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Verflechtungen

Aus der Genealogie der Prosopographien lisst sich immer wieder
eine dichte soziale Verflechtung, die man als gegenseitige Abhingig-
keit bezeichnen kann, herauslesen. Es scheint, dass alle diese Verbin-
dungen auf der sozialen Ebene bewusst herbeigefithrt wurden, um
hernach eine wirtschaftliche Kooperation zu ermoglichen und zu
erleichtern, denn wo auf geschaffene Verflechtungen und damit
implizit auch auf gegenseitige Verpflichtungen zurtickgegriffen wer-
den konnte, ergab sich eine wirtschaftlich und politisch ausgerichtete
Zusammenarbeit leichter und eftizienter.

Als Indikatoren fiir die Bemiithungen der Ratsmitglieder um
soziale Verflechtung werden die Heiratspolitik der Vorfahren und
die aktuelle Verschwigerungspolitik der Kleinrite herangezogen.
Die Doppelziinftigkeit wird als Zeichen der méglichen wirtschaftli-
chen Koordination und Kooperation beurteilt.

Von allen untersuchten Hiupterfamilien banden sich neunzig
Prozent durch Verschwigerung an eine andere Hiupterfamilie. Ein
Drittel aller Hiupter verflocht sich mit den Dreizehnern durch Hei-
ratsverbindungen. Die Verschwigerungen aller Hiupterfamilien mit
anderen Familien machten einen Viertel ihrer gesamten verwandt-
schaftlichen Bindungen aus. Mehr als ein Dnttel der Dreizehnerfa-
milien verschwigerte sich untereinander, wihrend ein gutes Viertel
Heiratsverbindungen mit tibrigen R egimentsfamilien einging.

Verglichen mit den gleichartigen Verflechtungen der Elterngene-
ration der untersuchten Regimentsangehdrigen haben sich alle
untersuchten Bezichungen und gegenseitigen Verflechtungen der
Heirats- und Verschwigerungspolitik von Hiuptern und Dreizeh-
nern in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts vervierfacht. Die
Hiupterfamilien bauten unter sich das weitaus dichteste Bezie-
hungsgeflecht auf. Die Dreizehnerfamilien verschwigerten sich
primir untereinander bzw. mit den Hiuptern, nur sekundir mit
anderen Regimentsfamilien.

Wie sieht die soziale Abhingigkeit jeweils innerhalb und zwi-
schen Herren- und Handwerksziinften aus? Die vier Herrenziinfte
verschwigerten sich innerhalb derselben Zunft zu einem Drittel,
doppelt so viele Male wie ithre Vorfahren; innerhalb der vier Ziinfte
steigerten sich die heiratspolitischen Aktivititen um das Siebenfache
gegeniiber der vorhergehenden Generation, so dass fast drei Viertel
aller herrenziinftigen Kleinrite untereinander verschwigert waren.

Eine eklatante Steigerung zeigt sich auch bei den Verschwigerun-
gen zwischen der herren- und der handwerksziinftigen Gruppe, wo
sich sechzig Prozent der Regimentsfamilien durch Heirat an die
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jeweils andere Gruppe banden, ihre Vorfahren dagegen taten dies
nur zu einem verschwindenden Anteil.

Die intensivste soziale Verflechtung konstruierten die elf Hand-
werksziinfte untereinander, indem sich praktisch neun von zehn
Familien durch Heirat mit einer anderen verbanden. lhre vorherge-
hende Generation praktizierte dies in vergleichsweise weniger als
einem Fall. Fast keine Bedeutung schien bei den Handwerken der
Verschwigerung innerhalb derselben Zunft zuzukommen.

All dies bedeutet, dass der sozialen Verflechtung der Ratsmitglie-
der in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts eine ungleich grossere
Rolle zukam als in der vorhergehenden Generation. Im Falle der
Verflechtungen zwischen Herren- und Handwerksziinftigen kann
diese gegenseitige Offnung auch als eine Folge der gesetzlichen Off-
nung von Handel und Handwerk zueinander und der Authebung
der ziinftischen Abgeschlossenheit, der erneuten Mdoglichkeit zur
Doppelziinftigkeit in der Gewerbeordnung von 1552 verstanden
werden. Wihrend die Herrenziinfte stirker danach trachteten, sich
mit den Handwerken zu verbinden, waren letztere stirker unterein-
ander verschwigert. Die Heiratsverbindung in derselben Zunft hatte
ber den Handwerkern keine, ber den Herren relativ grosse Bedeu-
tung. Anscheinend waren mit der sozialen Verflechtung innerhalb
derselben Herrenziinfte wirtschaftliche Vorteile verbunden, dic in
den Handwerksziinften nicht zum Tragen kamen.

Bei der Untersuchung der Doppelziintugkeit gehen wir nach die-
sen Erkenntnissen nur auf diejenigen Kreise ein, die sich sozial mit-
einander verflochten haben. Von den Hiuptern war gut die Hilfte
doppelziinttig, und zwar zu iiber vier Fiinfteln ber den Herren-
ziinften.

Von den zwe1 Fiinfteln doppelziinftigen Dreizehnern onentierte
sich knapp die Hilfte rein herrenziinttisch, der gréssere Teil hinge-
gen mehrfach bei den Herren und Handwerken.

Die Herrenziinfugen waren knapp zur Hilfte mit Familien aus
anderen Ziinften verflochten, wovon wiederum gute zwei Drittel
auf andere Herrenziinfte entfielen und der Rest in beiden Zunft-
gruppen mehrfachziinftig war.

Bei den Handwerken wurde die Doppelziinftigkeit lediglich von
einem knappen Sechstel der Ratsmitglieder wahrgenommen,
wovon dann ein Drittel in den Handwerken blieb, der grosse Teil
aber mehrfachziinftig bei beiden Zunftgruppen den Vorteil suchte.

Wird die Doppelziinfuigkeit einerseits als sicheres Zeichen der
grosseren Macht und andererseits als wichtige Voraussetzung fiir die
wirtschaftliche Koordination angeschen, so entpuppen sich wie-
derum die Hiupter als intensivste Benutzer der Maoglichkeit zum
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Ausbau der gemeinsamen wirtschaftlichen Macht durch Dop-
pelziinftigkeit. Es folgten die Herrenziinfte, vor allem deren Drei-
zehnerherren. Die Dreizehner insgesamt standen an dntter Stelle.
Die doppelziinftigen Dreizehner zogen eine Mehrfachziinftigkeit in
beiden ziinftischen Gruppen bzw. eine solche bei den Handwerken
der entsprechenden bei den Herren vor. Sie vertraten also das wei-
teste Spektrum des wirtschaftlichen Engagements in anderen Ziinf-
ten. Weitaus am wenigsten wurde die Doppelziinftigkeit von den
Handwerksziinften beansprucht, die sich aber ebenfalls hiufiger in
beiden Gruppen als nur in der eigenen engagierten, wobet sie jewelils
die Herrenziinfte vorzogen.

Bei den Hiuptern und den herrenziinftigen R egimentsangehori-
gen spielte die Doppelziinftigkeit praktisch nur in den eigenen Rei-
hen. Man war anscheinend darauf bedacht, sich die Voraussetzungen
fiir gemeinsame Geschifte relativ streng innerhalb der Handels-
gruppe, in zwei Fillen von Hiuptern innerhalb des Handwerks, auf-
zubauen und sie auch dort zu konservieren. Hier stellt sich die Frage,
ob diese Personengruppen die breitere wirtschaftliche Verankerung
aufgrund ihrer Prosperitit gar nicht mehr benétigten.

Als Triger und Nutzniesser der doppelziinftigen Bewegung gegen
Ende des 16. Jahrhunderts in Basel erscheinen also alle elt Hiupter
und weitere siebzehn Angehérige der herrenziinftigen Regiments-
gruppells-

Diejenigen Regimentsangehorigen, welche sich sozial durch Hei-
ratspolitik miteinander verflochten, legten also auch wirtschaftlich
durch die gegenseitige Doppelziinftigkeit eine Basis flir gemeinsame
Macht- und Einflussstrukturen.

Durch diese Verdichtung der sozialen Verflechtungen und der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit bildete sich innerhalb des Stadtre-
giments eine engere soziale und wirtschaftliche Fiihrungsschicht, die
die Macht auf relativ Wenige vereinigte und sie sowohl sozial als
auch wirtschaftlich durch weitere Verschwigerungen in zweiter und
dritter Heirat und durch den Erwerb von Zweit- und Mehrziinften
konsolidierte.

Diese engere Fithrungsschicht bestand aus den Hiuptern, den
Dreizehnern, einer wirtschaftlich und sozial sehr aktiven herren-
ziinftigen- und einer kleineren, ebensolchen handwerksziinftigen

Oberschicht.

*Heinrich Lutterburger, Beat Hagenbach, Barthlome Merian, Adam Henric
Petri, Conrad Diitelin, Ludwig Ringler, Apollinaris Stachelin, Hans Jacob Heyde-
lin, Hans Lux Iselin, Hans Ludwig Meyer Zum Pfeil, Andreas Von Spyr, Conrad
Gotthart, Hans Burkhart Rippel, Jopp Ritter, Laurentz Ulli, Jacob Scheltner, Jacob
Wix.
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Die Triger der stddtischen Politik

Um diese Fiihrungsschicht Basels erfassen zu kénnen, legen wir
die wichtigsten stidtischen Ausschiisse und Amter'® zu drei grosse-
ren, tiberblickbaren Kategorien zusammen:

Stidtische Finanzpolitik: Dreier, Wechselherr, Wardiner der golde-
nen Miinze, Wardiner der silbernen Miinze, Ladenherr.

Stadtische Wirtschaftspolitik*: Bauherr, Zeugherr, Kornherr, Kauf-
hausherr, Lohnherr.

Stddtische Sozialpolitik"': Stadtgerichtsherr, Fiinfer, Appellations-
herr, Ehegerichtsherr, Unziichter, Deputat, Almosenherr, Pfleger,
Schaftner, Rektorate und Professuren an der Universitit '*°.

In der Finanzpolitik besetzten die Hiupter knapp die Hilfte aller
Stellen, die Dreizehner inklusive Hiupter insgesamt fast vier Fiinftel,
ohne die Hiupter weniger als ein Drittel. Letztere machten folglich
den bestimmenden Teil in den Amtern des Basler Finanzwesens aus.
Die Kleinrite, welche nicht Hiupter oder Dreizehner waren, beleg-
ten zusammen gerade noch einen Fiinftel aller finanzpolitischen
Ausschiisse und Amter. Die Herrenziinfte hatten in der stidtischen
Finanzpolitik eine mehr als vierfache Ubermacht gegeniiber den
Handwerksziinftigen. Innerhalb der Herrenziinfte waren Schliissel
und Hausgenossen mit je einem Drittelanteil vor Safran mit einem
Fiinftel und den Weinleuten mit einem guten Zehntel Anteil an der
Vertretung in den finanzpolitischen Gremien fiihrend. Bei den
Handwerkern besetzten die Vertreter der Schmieden allein gute
zwei Fiinftel der Ausschiisse und Amter der Kategorie Finanz'”, die
Schuhmacher/Gerber und die Weber nahmen je einen Sechstel, die
Schneider/Kiirschner, die Gartner, die Spinnwettern und der Him-
mel/Goldener Stern je einen Zwdlftel Anteil daran.

In der Wirtschaftspolitik waren die Hiupter mit iiber der Hiilfte
der betreffenden Ausschiisse und Amter vertreten, was allein schon
thre Dominanz sicherte. Zusammen mit den Dreizehnern behielten

S, die Beschreibungen in der Lizenuatsarbeit, S. 27-32; vgl. Basler Stadtge-
schichte 2, S. 70 ff.

"Es hitte den Rahmen der Arbeit gesprengt, zusitzlich die gewerbepolizeili-
chen Funkiionen einzubeziehen.

"' Aufgrund ihres grossen Einflusses auf das alltigliche soziale Leben der Stadtbe-
wohner werden simtliche Gerichtsfunktionen zu den sozialen Amtern gerechnet.

"In dieselbe Kategorie werden die weniger hiufigen Amter wie Unter- und
Stadtkiufer, Werkhofhauptmann, Vorstadtmeister, Herbergsmeister, Spitalmeister
sowie das wichtige Amt des Oberst Knecht (Polizeiprisident, direkt dem Kleinen
Rat unterstellt) einbezogen.

“**Pro Memoria: Die Schmieden stellte als einzige Handwerkszunft Hiupter an
das Stadtregiment.
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sie gar vier Fiinftel aller wichtigen wirtschaftspolitischen Funktionen
der Stadt in ithren Reihen. Die Kleinrite ohne Dreizehnermandat
besetzten nur den restlichen Fiinftel der wirtschaftspolitischen Aus-
schiisse und Amter. Die Herrenziinfte insgesamt beanspruchten zwei
Drittel, die Handwerksziinfte einen Drittel der Beamtungen dieser
Kategorie. Setzt man noch die jeweilige Anzahl Ratsmitglieder
zueinander in Relation, so hatten die herrenziinftigen Kleinrite in
der stidtischen Wirtschaftspolitik eine dreifache Ubermacht gegen-
tiber den Handwerkern. Innerhalb der Herrenziinfte kristallisierte
sich eine Fiithrungsposition der Schliisselzunft vor dem Safran, den
Weinleuten und den Hausgenossen heraus. Bei den Handwerks-
ziinften {ibernahm wieder die Schmiedenzunft mit guten zwei Fiinf-
teln Anteil die Fithrung vor Schuhmachern/Gerbern und Spinn-
wettern auf einer Ebene und Brotbecken, Gartnern, Metzgern und
Webern mit einem gleich geringen Anteil am Ende.

Anders als bei den beiden vorhergehenden Kategorien entfiel auf
die Ratsmitglieder, die weder Dreizehner noch Hiupter waren, in
der stidtischen Sozialpolitik fast die Hilfte aller Amter und Ratsaus-
schiisse. Hiupter und Dreizehnerherren zusammen nahmen die
andere Hilfte der Beamtungen ein, wobe1 die Hiupter allein ein
Viertel dieser Amter besetzten. Das Verhiltnis von etwa 50:50 wie-
derspiegelte sich auch zwischen Herren- und Handwerksziinften.
Setzt man die relativen Zahlen aber in Beziehung zur Anzahl der
Ratsmitglieder der beiden Gruppen, bleibt ein zweifaches Uberge-
wicht der Herrenziinfte bestehen, innerhalb derer die Vertreter der
Weinleuten vor Hausgenossen, Safran und Schliissel fiihrend waren.
Innerhalb der Handwerksziinfte nahm die Gartnern vor Schneidern/
Kiirschnern und Schmieden eine fiihrende Stellung in den Amtern
der stidtischen Sozialpolitik ein. Es folgten Webern, Schuhma-
chern/Gerbern, Spinnwettern, Himmel/ Goldener Stern, Metz-
gern, Fischern/Schiffleuten, Rebleuten und Brotbecken.

Die stidtische Finanzpolitik wurde also von den Hiuptern und
den Dreizehnern bestimmt, wobei1 die Hiupter dominant waren und
die obersten Ausschiisse ausnahmslos besetzten'. Die Handwerks-
ziinfte spielten im Finanzwesen Basels eine untergeordnete Rolle
und verfiigten faktisch nur tiber wenig Einfluss'. Bei den Herren-
ziinften waren Schliissel und Hausgenossen, bei den Handwerks-
ziinften die Schmieden die fiihrenden Korporationen.

"Wie zum Beispiel beim Dreieramt, vgl. Anhang, S. 4, 6, 8, 11, 16, 27

"“Keines der den beiden Hiupter aus der Schmiedenzunft, Sebastian Beck und
Melchior Hornlocher, wurde Dreier. Das Amt ging in der untersuchten Zeit
(Hiupter an der Macht von 1570-1619) nur an die herrenziinftigen Hiupter.
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Die stidtische Wirtschaftspolitik wurde von den Hiuptern und
den Dreizehnern dominiert, wobei unter thnen die Hiupter noch
einmal hervorstachen. Die tibrigen Ratsmitglieder waren nur unwe-
sentlich am wirtschaftspolitischen Prozess beteiligt. Die Herren-
ziinfte, unter ithnen vor allem Schliissel und Safran, verfiigten hier
tiber den dreifachen Einfluss der Handwerksziinfte, bei denen die
Schmieden wirtschaftspohtisch fiihrend war, wobei sie mit den bei-
den Herrenziinften gleichzog.

Im Bereich der stidtischen Sozialpolitik verfligten die Hiupter
und Dreizehner zusammen nicht tiber emne eigentliche Fihrungs-
stellung. Die Herren konnten jedoch auch hier auf ein doppeltes
Ubergewicht gegeniiber den Handwerkern abstellen. Dass die Rats-
mitglieder ohne Dreizehnermandat und die Handwerksziinfte sich
hier weitgehend zu behaupten vermochten, kann damit zusammen-
hiingen, dass es sich bei der Sozialpolitik meist um Ratsausschiisse
und Amter handelte, die erst seit der Reformation an den Kleinen
Rat tibergegangen waren'”, und die in der Zeit des Handwerksregi-
ments fast ausschliesslich eine Domiine der Handwerksziintte bilde-
ten, einen Ort also, wo diese 1thren Einfluss festigen oder zumindest
bewahren konnten'”.

Innerhalb der Herrenziinfte waren die Weinleute in der Sozialpo-
litk fithrend ™. Es fillt auf, dass der Schliissel hier keine Fithrungs-
rolle tibernahm"”. Innerhalb der Handwerksziinfte hatte die Gart-
nern die meisten Stellen der Kategorie Sozialpolitik inne, erreichte
aber keine der Herrenziinfte.

Die stidtische Sozialpolitik war der einzige Bereich der Innenpo-
litik, an dem jede Handwerkszunft mit einigen Amtsinhabern betei-
ligt war.
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Simthche Kirchengliterverwaltungen, Schaftneien, Pflegereien, stidtisches
Almosenwesen, Ehegenicht, Kirchendienststellen

" Lizenniatsarbeit, S. 18, 30 ff.; Fuglister, S. 177 ft., 215 ff., 270; Basler Stadtge-
schichte 2, S. 75 ft; Peyer, S. 38

" Dies kann verschiedene Griinde haben, unter anderen:

1. Da die Weinleuten mmnerhalb der Herrenziinfte in der untersuchten Zeit am
meisten Vertreter hatten, entstand hier wohl automatisch ein chrgcwicht, das
nicht unbedingt aussagekriftig sein muss.

2. Anders als in den anderen Herrenziinften fanden sich bei den Weinleuten viele
Akademiker, die von Berufs wegen (Universitit, Theologie — Kirche) nattirlicheren
Zugang zu vielen Ausschiissen und Amtern der Sozialpolitik und der Verwaltung
des sikulansierten Kirchengutes im Besonderen hatten.

“Die Schlisselzunft hatte innerhalb der Herrenziintte in der untersuchten Zeit
den kleinsten personellen Anteil; gleichzeitig engagierten sich thre Mitgheder in der
Finanz- und Wirtschaftspolitik ausserordentlich stark. Einzelne aus dem Schliissel
nahmen aber sehr viele sozialpolitische Amter an.
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Wir kénnen festhalten, dass sich vor allem die Hiupter und her-
nach die Dreizehner als die Triger der Finanz- und Wirtschaftspoli-
tik herauskristallisieren. Zudem bestimmten in diesen beiden stidti-
schen politischen Bereichen die Herren- tiber die Handwerksztinfte.
Neben der Schliissel-, der Hausgenossen- und der Safranzunft war
dic Schmieden als ecinzige Handwerkszunft entscheidend an der
Regierung beteiligt. Die stidtische Sozialpolitik stiitzte sich auf eine
breitere Trigerschaft, die aus den Hiuptern und Dreizehnern
cinerseits und aus einer alten Fithrungsschicht beider ziinftischer
Gruppen andererseits bestand. Neben den Herrenziinften unter
Fiihrung der Weinleuten vermochten vor allem die Gartnern,
Schneidern/Kiirschnern und Schmieden, sozialpolitischen Einfluss
auszuliben.

Hier wird deshalb ein genauerer Blick auf die unmittelbar betei-
ligten Regimentsangehorigen aufschlussreich.

Unter den Riten, die die Finanzpolitik beherrschten, ragten vor
allen zwei Hiupter und ein Dreizehnerherr heraus, gefolgt von wei-
teren sechs Minnern'. Gemiss der Wichtigkeit der Amter kristalli-
sieren sich folgende finanzpolitische Fithrungsgestalten heraus: Jacob
Oberriedt, Bonaventura Von Brunn und Lux Gebhart jeweils als
Haupt, Dreier und Wechselherr sowie Hans Jacob Hoftmann als
Dreizehner, Dreier und Wechselherr. Als sehr einflussreich erschei-
nen auch Hans Rudolf Huber, Bernhard Brand und Sebastian Beck,
alle Haupt und Dreierherr, sowie die Hiupter und Wechselherren
Remigius Faesch und Melchior Hornlocher und Hans Ludwig
Meyer Zum Pfeil als Dreizehner und Wechselherr. Die Hiupter
besetzten achtzig Prozent dieser Ausschiisse und Amter.

In der stidtischen Wirtschaftspolitik machen wir nach gleichem
Muster die Fiihrungsrollen von neun Minnern aus'', die zusammen
gute sechzig Prozent aller wichtigen Funktionen der stidtischen

“'Die Hiupter Jacob Oberriedt und Melchior Hornlocher mit je einem Sechstel
Anteil an allen Beamtungen der Kategorie Finanz und der Dreizehner Hans Jacob
Hoffmann mit einem knappen Siebtel aller betreffenden Beamtungen. Uber die
Hilfte der finanzpolitischen Ausschiisse und Amter verteilte sich gleichmissig auf
Sebastian Beck, Remigius Faesch, Lux Gebhart, Hans Rudolf Huber, Ullrich
Schultheiss und Bonaventura Von Brunn.

"'Melchior Hornlocher hatte am meisten Positionen innerhalb der stiduschen
Wirtschaftspolitik inne. Damit steht zum ersten Mal in den bisherigen Untersu-
chungen ein Vertreter der Handwerksziinfte an der Spitze von zentralen Entschei-
dungsgremien Basels im untersuchten Zeitraum. Obwohl die Herrenziinfte an den
meisten Stellen bereits um mehr als das Doppelte tiberwogen, wird hier ersichtlich,
dass die Handwerker zwar generell politisch bedeutungsloser wurden, aber im Ein-
zelnen noch iiber grossen Einfluss verfligten, den sie an entsprechender Position
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Wirtschaftspolitik besetzten, obwohl sie nur ein Drittel aller Hiup-
ter und Dreizehner und nur gerade zehn Prozent aller untersuchten
Ratsmitglieder stellten. Gemiss der Bedeutung der bekleideten
Funktionen lassen sich die Hiupter und Kauthausherren Melchior
Hornlocher, Jacob Oberriedt, Ullrich Schultheiss, Bonaventura Von
Brunn, Remigius Faesch, Bernhard Brand und der Dreizehner und
Lohnherr Alexander Loffel als wirtschaftspolitische Fiihrung identi-
fizieren. Sechs von sieben Mitgliedern dieser Gruppe waren Hiup-
e,

In der stidtischen Sozialpolitik miisste man nach obigen Erkennt-
nissen vermehrt Vertreter der Handwerksziinfte und Regimentsan-
gehorige ohne Hiupter- oder Dreizehnermandat vermuten. Es
waren jedoch auch hier die Hiupter und Dreizehner, welche jeweils
schr viele sozialpolitische Beamtungen auf sich vereinten, wihrend
die anderen Ratsmitglieder zwar insgesamt stark, aber als Einzelne
lingst nicht so einflussreich waren, da sie niemals dieselbe Amterzahl
auf sich vereinen konnten. Elf Minner belegten tiber die Hiilfte aller
sozialpolitischen Stellen, obwohl sie nur ein gutes Drittel der Drei-
zehner und Hiupter und gerade den achten Teil aller Ratsmitglieder
ausmachten'”. Damit stand zwar knapp die Hilfte aller entsprechen-
den Funktionen noch frei; sie musste sich aber auf fast das Sieben-
fache an Minnern verteilen. Die Einflussméglichkeiten tibriger Ein-
zelner und kleinerer Gruppen wie beispielweise einer einzelnen
Handwerkszunft in der Sozialpolitik waren deshalb gering. Inner-
halb der Fithrungsgruppe der Kategorie Sozialpolitik iiberwogen die
Hiupter zu zwei Dntteln.

auch geltend machen konnten. Die Stellung Melchior Hornlochers zeigt, dass es
verfehlt wire, den Handwerksziinfuigen ihre poliische Macht in Basel gegen Ende
des 16. Jahrhunderts generell abzusprechen. Es folgten Ullrich Schultheiss,
Bonaventura Von Brunn und Bernhard Brand zu gleichen Teilen sowie am Schluss
Jacob Oberriedr, Remigius Faesch, Sebastian Beck, Alexander Loftel und Hans
Ludwig Meyer Zum Pfeil.

**Dass die Hiupter hier so stark iiberwogen, 1st zum Teil darauf zuriickzufiihren,
dass sie diese Ausschiisse ex officio besetzten. Die Privilegien der Hiupter wurden
verfassungsmissig verankert: Durch die Regeiung, dass nur Hiupter Kaufhausherr
werden kdnnen, wurde das einflussreiche Amt an die Obersten gebunden, welche
auch sonst als primire Entscheidungstriger der stidtischen Politik walteten; vgl. Bas-
ler Stadtgeschichte 2, S. 70 ff.

' Als sozialpolitische Fithrungspersonen kénnen mit jeweils knapp sechs Prozent
Anteilen Bernhard Brand und Ludwig Ringler, mit jeweils gut flinf Prozenten Jacob
Oberriedt, Remigius Faesch und Christian Wurstisen sowie mit jeweils viereinhalb
Prozent Ullrich Schultheiss, Lux Gebhart, Melchior Hornlocher, Sebastian Beck,
Beat Hagenbach und Alexander Loftel gelten.
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Auch nach der Betrachtung der Einzelpersonen bleibt die stidti-
sche Sozialpolitik trotz der klaren Dominanz der oben identifizier-
ten Fihrungsgruppe der offenste innenpolitische Einflussbereich
Basels im untersuchten Zeitraum, da er fiir viel mehr Regimentsan-
gehorige Einsatzmoglichkeiten bot als die relativ geschlossenen
Bereiche der Finanz- und der Wirtschaftspolitik.

Es fillt nun auf, dass die identifizierte engere innenpolitische
Fiihrungsschicht aus nur flinfzehn Minnern bestand, wovon drei-
zchn herrenziinftig waren. Die zwei anderen waren beide Hiupter
aus der Schmiedenzunft. Weiter bestand diese kleine Gruppe zu 73
Prozent aus Hiuptern und zu 93 Prozent aus Dreizehnern (inkl.
Hiupter). Lediglich ein Mann war weder Dreizehner noch Haupt;
er hatte aber bezeichnenderweise nur im offenen Gebiet der Sozial-
politik massgebenden Einfluss'. In dieser Elitegruppe kontrollierten
vier der Minner zweil Bereiche der Innenpolitik Basels'*. Sechs
andere besassen die Ubermacht gar in allen drei Bereichen. Sie
waren ausnahmslos Hiupter: Jacob Oberriedt, Melchior Hornlo-
cher, Sebastian Beck, Remigius Faesch, Ullrich Schultheiss und
Bernhard Brand.

Die Triger der Diplomatie

Grundsitzlich kénnen wir vier verschiedene Stossrichtungen bas-
lerischer Diplomatie gegen Ende des 16. Jahrhunderts ausmachen:
die Eidgenossenschaft, das Bistum, die oberrheinische Nachbarschaft
und das Reich inklusive Frankreich und Italien.

Von allen Gesandtschaften, die die untersuchten Ratsmitglieder in
der gesamten Zeit ihrer Regimentszugehdrigkeit' unternahmen,
hatten die Hiupter den Lowenanteil von tiber zwei Dritteln. Mit
den Dreizehnern bekleideten sie iiber 90 Prozent aller aussenpoliti-
schen Ratsbotschaften. Nur ein Drttel aller Ratsmitglieder titigte

“*Chnstan Wurstisen. — Er konnte einerseits auf eine Universititskarriere mit
zwei Professuren und dreifacher Rektoratsberufung zuriickblicken und hatte ande-
rerseits das Amt des Stadtschreibers inne. Es ist allerdings schwer zu sagen, ob dies
so geblieben wire, wenn er nicht so frith gestorben wire, denn immerhin galt das
Stadtschreiberamt als Sprungbrett fiir die Wahl zum Biirgermeister.

"*Lux Gebhart (Finanz und Soziales), Bonaventura Von Brunn und Hans Lud-
wig Meyer Zum Pfeil (Finanz und Wirtschaft), Alexander Loffel (Wirtschaft und
Soziales)

"“Es wird hier wiederum die ganze Lebenszeit der 85 Regimentsangehdrigen
einbezogen; die Zeitspanne reicht von etwa 1560 bis nach 1610.
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also tiber neun Zehntel der aussenpolitischen Geschifte, wobei die
Herrenztinfte sieben Teile beanspruchten. Sie wurden dabei deutlich
von den Vertretern der Schliissel- und der Hausgenossenzunft ange-
fiihrt. Bei den Handwerksziinften nahm die Schmiedenzunft allein
tiber die Hilfte aller aussenpolitischen Funktionen ein, Webern-,
Gartnern- und Spinnwetternzunft hatten mehr oder weniger bedeu-
tende Restanteile vorzuweisen''’. Die Schmieden {ibernahm bei den
Handwerkern eine viel deutlichere Fiithrungsrolle als Hausgenossen
und Schliissel innerhalb der Herrenziinfte. Hausgenossen, Schliissel
und Schmieden bildeten eine Fiithrungsgruppe in der Diplomatie.
Die Schmiedenzunft brach die ansonsten bestechende herrenziinfti-
sche Dominanz und brachte als einzelne Handwerkszunft wesentli-
ches Gewicht in die Aussenpolitik ein'*.

Fiir die eidgenossische Diplomatie, die den grossten Teil des
diplomatischen Interesses Basels gegen Ende des 16. Jahrhunderts
ausmachte, gelten mit geringfiigigen Unterschieden dieselben Ver-
hiltnisse wie oben. Die Bistumspolitik wurde zu gut siebzig Prozent
von den Hiuptern, respektive zu {iber 90 Prozent von den Dreizeh-
nern getragen. Hier waren die Herren den Handwerkern mit fast
vier Flinfteln der Ratsgesandtschaften tiberlegen, wobei die Streu-
ung bei den einzelnen Handwerksziinften so gross war, dass keine
dieser Ziinfte mehr als knapp sieben Prozent Anteil erlangte. Die
Safran-, Schlissel- und Hausgenossenzunft  dominierten  die
Bistumspolitik klar mit zusammen tiber 70 Prozent aller betreffen-
den Gesandtschaften. Basels Politik am Oberrhein wurde zu drei
Vierteln von den Hiuptern und zu tiber 80 Prozent von den Drei-
zehnern getragen, wobei tiber vier Fiinftel an die Herrenziinfte fiel.
Dieser aussenpolitische Zweig wurde lediglich von den Ziinften
Schliissel, Hausgenossen, Weinleuten und Schmieden gestaltet. Bei
der Reichspolitik der Stadt bekamen die Handwerksziinfte mehr
Einfluss als sonst dank des iiberragenden Engagements eines Einzel-
nen'”’. Die Hiupter und die Dreizehner hatten fast sechzig Prozent
Antell an den betreffenden Gesandtschaften. Die Reichspolitik
wurde von Gartnern, Weinleuten und Hausgenossen getragen und

""Himmel/Goldener Stern, Schuhmacher/Gerber und Schneider/Kiirschner
hatten verschwindende Anteile.

"“Wir verweisen erneut darauf, dass die Schmieden als einzige Handwerkszunft
Hiupter an das Regiment stellte (Sebastian Beck und Melchior Hornlocher).

"“’Friedrich Ryhiner (Gartnernzunft): Seine Gesandtschaften und Engagements
im Reich machten 53,9% der gesamten Aktivititen Basels in diesem aussenpoliti-
schen Sektor aus.
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war die einzige Domine Baslerischer Aussenpolitik, welche ein
leichtes Ubergewicht der Handwerksziinfte aufwies.

Die Aussenpolitik Basels lag also fast ganz in der Hand der Hiup-
ter und der Dreizehner und wurde von den Herrenziinften be-
herrscht. Insgesamt {ibernahmen die Hausgenossen, der Schliissel
und die Schmieden die ziinftische Fiihrung der Basler Aussenpolitik,
wobei die Schmieden als einzige Handwerkszunft Fiihrungscharak-
ter zeigte. Den Handwerksziinften wurde nur in der Reichspolitik
dank des Engagements eines Gartnernziinftigen eine leichte Domi-
nanz zugestanden.

Auch 1n der aussenpolitischen Fiithrungsschicht interessieren uns
die unmittelbar beteiligten einzelnen Regimentsangehdrigen.

In der eidgendssischen Diplomatie kristallisieren sich sieben Min-
ner heraus, die deutlich mehr Gesandtschaften ausfiihrten als die
anderen Hiupter und Dreizehner™. Simtliche Anliegen Basels in
und mit der Eidgenossenschaft wurden demzufolge unter der Feder-
flihrung dieser siecben Minner verhandelt, beschlossen und durchge-
fiihrt, was ithnen in diesem Bereich praktisch uneingeschrinkte
Macht verliehen haben diirfte.

Die Bistumspolitik wurde von Bonaventura Von Brunn, Lux
Gebhart, Remigius Faesch und Bernhard Brand getragen. Andere
Regimentsangehdrige traten in diesem Bereich kaum hervor™'. Da
die Kontakte zum Bistum allein tiber diese vier Minner funktionier-
ten, weisen sie sich als Dominanten der Basler Ratspolitik gegen-
tber dem Bischof aus. Es ist dartiber hinaus belegt, dass die Basler
Bistumspolitik seit der Reformation immer nur von wenigen Min-
nern getragen und geprigt wurde, die hier die enge politische Elite
bildeten'”.

Die Herren Jacob Oberriedt, Franz Rechburger und Bernhard
Brand traten als hauptsichliche Ausfithrende der Politik Basels am
Oberrhein auf, wobei Brand in der Zeit seines ersten Oberstzunft-

“'Melchior Hornlocher, Hans Jacob Hoffman, Jacob Oberriedt und Remigius
Faesch, mut etwas Distanz Sebastian Beck, Bonaventura Von Brunn und Wolf
Sattler.

1S dazu auch Berner, S. 79 ff.; Berner behandelt dieses Thema seiner Fra-
gestellung gemiiss ausfiihrlich und evaluiert die obengenannten Minner als Triger
der Basler Bistumspolitik in den Jahren 1560-84.

2Ibid., S. 80 ff.; s. Lizentiatsarbeit, S. 25; In der Zeit vor den hier identifizier-
ten Hiuptern war dies vor allem der Biirgermeister Bernhard Meyer Zum Pfeil,
Onkel des prosopographierten Hans Ludwig Meyer Zum Pfeil, Anhang, S. 31; vgl.
Berner, S. 186
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meisteramtes 1570—77 der Akuvste gewesen zu sein scheint'™. Als
Triger der aussenpolitischen Bemithungen Basels im Reich erwei-
sen sich sechs Minner, die allein die Basler Reichspolitik betrie-
ben"*.

Es fillt auf, dass die diplomatische Fiihrungsschicht Basels nur aus
elf Minnern bestand, wovon acht Hiupter und zwei Dreizehner
waren und nur ein Mann ohne entsprechendes Mandat verblieb. Die
Aussenpolitik Basels wurde folglich von nur einem Achtel aller
R egimentsangehorigen gefiihrt und kontrolliert. Zwei Drittel dieser
Elitegruppe waren herrenziinftig'”.

Die Gesandtschaften in die Eidgenossenschaft und ins Bistum
machten iiber 90 Prozent der Basler Diplomatie aus. Damit gewich-
tete die Basler Fiithrung diese beiden Felder ithrer Aussenpolitik auch
qualitativ am meisten™. Deshalb kénnen wir die Regiments-
angehorigen, welche hauptsichlich in diesen Bereichen wirkten, als
die dominanten Figuren der Basler Aussenpolitik bezeichnen. Von
diesen neun Minnern” waren sieben Hiupter und zwei Dreizeh-
ner, sechs herrenziinfig und drer handwerksziinftig. Diese
Fiihrungselite machte nur ein Zehntel aller Regimentsangehdrigen
aus, regierte aber die gesamte Aussenpolitik. In den wichtigen Berei-
chen Eidgenossenschaft und Bistum zugleich hatten nur gerade zwei
Hiaupter Einfluss, nimlich Remigius Faesch und Bonaventura Von
Brunn, die deshalb als die wirklichen Anftihrer der Basler Aussen-
politik gelten diirfen.

" Als Beispiel dazu: Als Brand und der Ratsherr Heinnich Petni (Vater des Stadt-
schreibers Adam Henric Petr1) um 1570 nach Rheinfelden gesandt wurden, um
dem Basler Barthlome Eckenstein beizustehen, der seine Urfehde mit Rheinfelden
gebrochen hatte, enthaupteten die Rheinfelder Eckenstein, wihrend die Basler
Gesandten noch beim Morgenessen sassen. Hochst erbost brachte Brand darauf den
Rheinfelder Statthalter Ludwig Von Eggs beim Basler Kleinen Rat in schwersten
Misskredit und gab ihn zur Verfolgung frei, falls er sich je in Basel zeigte; Platter,
Tagebuch, S. 367 f.

**Friedrich Ryhiner zuerst (ohne Hiupter- oder Dreizehnermandat), Bernhard
Brand, im weiteren Remugius Faesch, Melchior Hornlocher, Jacob Oberriedt und
Sebastian Beck.

"*Remigius Faesch (Eidgenossenschaft, Bistum, Reich), Jacob Oberriedt (Eid-
genossenschaft, Oberrhein, Reich) und Bernhard Brand (Bistum, Oberrhein,
Reich) sowie Melchior Hornlocher, Sebastian Beck (jeweils Eidgenossenschaft,
Reich) und Bonaventura Von Brunn (Eidgenossenschaft, Bistum), zuletzt Hans
Jacob Hoftfman, Wolf Sattler (jeweils Eidgenossenschaft), Lux Gebhart (Bistum),
Frantz Rechburger (Oberrhein) und Friedrich Ryhiner (Reich).

*Vgl. Berner in seiner Gesamtaussage

"’Remigius Faesch, Bonaventura Von Brunn (jeweils Eidgenossenschaft und
Bistum), Melchior Hornlocher, Jacob Oberriedt, Hans Jacob Hoffman, Sebastian
Beck, Wolf Sattler (jeweils Eidgenossenschaft) sowie Bernhard Brand und Lux Geb-
hart (jeweils Bistum).
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Das Regiment des Stadtstaates

Mit der Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse wollen wir
einerseits die politische Fiihrungselite Basels 1585—1590 insgesamt
charakterisieren und andererseits die einleitend gestellte Hypothese
konkretisieren, wonach Ende des 16. Jahrhunderts eine Herrschafts-
konsolidierung, die zugleich der Stabilisierung der Oligarchie™
diente, eingetreten ist.

Die politische Fiihrungselite Basels 1585—1590

Nach bisherigen Erkenntnissen musste sich die politische
Fiithrungselite Basels 1585-90 aus denjenigen Gruppen und Einzel-
nen zusammensetzen, die jeweils in allen untersuchten Bereichen
eine dominante Rolle spielten.

Zweifellos tibten die Hiupter in allen Bereichen die Herrschaft
aus. Sie hoben sich gegeniiber allen anderen Gruppen in ihrem
sozialen und wirtschaftlichen Status ab. Sie betrieben die intensivste
Verschwigerungspolitik aller Gruppen und blieben dabei relativ
homogen unter sich. In der wirtschaftlichen Koordination unterein-
ander iibertrafen sie die {ibrigen Gruppen bei weitem. Sie bestimm-
ten die Innen- und Aussenpolitik der Stadt. Nur in der Sozialpolitik
liessen sie eine Offnung fiir eine breiter gestreute Beteiligung ande-
rer zu. Die Fithrung der Stadt lag fest in der Hand der Hiupter.

Die Dreizehner waren mit den Hiuptern eng verflochten und
hoben sich sozial ebenfalls deutlich von den {ibrigen Ratsmitgliedern
ab. Wirtschaftlich stiitzten sie sich am breitesten ab und verschafften
sich durch die Beteiligung an den verschiedensten Ziinften die Kon-
trolle tiber Handel und Handwerk. Sie bildeten regelmissig die
etwas breitere Fithrungsbasis der Innen- und Aussenpolitik. Einige
unter ihnen stellten sich durch ihre enorme Amteranhiufung mit
den Hiuptern praktisch auf eine Stufe.

Der grosste Teil der fithrenden Hiupter und Dreizehner rekru-
tierte sich aus den Herrenziinften. Obwohl deren Vertreter nur ein
Drittel aller Ratsmitglieder ausmachten, dominierten sie alle Berei-
che mit Ausnahme der stidtischen Sozialpolitik. Durch eine homo-
gene Verschwigerungspolitik differenzierten sie sich sozial von den
Handwerkern und engagierten sich wirtschaftlich stirker bei den
Handwerksztinften als umgekehrt. Mit Ausnahme des Engagements

im Reich lagen Innen- und Aussenpolitik fest in herrenziinftischen
Hinden.

""S. o. «Einleitung: Fragestellung»
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Die Handwerksziinfte nahmen durch alteingesessene Handwer-
kerfamilien, die thren Platz in der stidtischen Oberschicht seit deren
Erstarken im Spitmittelalter behaupten konnten, am Stadtregiment
teil. Sie konkurrenzierten in einigen Bereichen mit den Herren-
ziinften und konnten sich mit zwei Hiuptern an der engen
Fiihrungselite beteiligen. Diese handwerksziinftige Gruppe war
allerdings relativ klein und ging in den Hiuptern und Dreizehnern
auf; daneben hatte der Grossteil der Handwerksziinfte nur schr
geringe Chancen zur Mitsprache in der Regierung. Als untere Regi-
mentsschicht mit dem geringsten Anteil an sozialen und wirtschaft-
lichen Verflechtungen ausserhalb der Handwerksgruppe machte eine
grosse Zahl ihrer Vertreter ohne Dreizehner- oder Hiuptermandat
einzig in der stidtischen Sozialpolitik bedeutenden gemeinsamen
Einfluss geltend.

Schliissel, Hausgenossen und Schmieden waren die dominieren-
den Ziinfte. Safran, Weinleuten, Gartnern und Schneidern/Kiir-
schnern konnten sich mit deutlich weniger Gewicht ebenfalls
behaupten.

Innerhalb dieser Gruppen, die zusammen die politische
Fiihrungselite Basels formten, wollen wir zwischen emner regieren-
den Fithrungsgruppe und einer engen, iiberall herrschenden politi-
schen Elite differenzieren: Die regierende Fiihrungsgruppe wieder-
spiegelte die oben festgestellten Beziehungen und Anteile der ein-
zelnen Gruppen an der politischen Macht und umtfasste zwanzig
Minner, von denen jeder in mindestens einem der untersuchten
politischen Bereiche eine entscheidende Rolle spielte™. Die enge
politische Fithrungselite Basels ging aus der regierenden Gruppe her-
vor. Sie zeichnete sich durch engste Verflechtungen aus und bestand
aus lediglich sechs Minnern, die in allen der untersuchten Bereiche
eine entscheidende Rolle spielten und deshalb als eigentliches poli-
tisches Fithrungsgremium gelten konnten: Jacob Oberriedt, Bona-
ventura Von Brunn, Remigius Faesch, Bernhard Brand, Sebastian
Beck und Melchior Hornlocher.

""In der ziinftischen Ordnung und darin in der alphabetischen Reihenfolge (vgl.
Anhang, wie Anm. 4, S. 1, 3-74): Christman Fiirfelder, Hans Rudolf Huber, Jacob
Oberriedt, Ullrich Schultheiss, Bonaventura Von Brunn, Remigius Faesch, Beat
Hagenbach, Hans Jacob Hoffman, Frantz Rechburger, Bernhard Brand, Ludwig
Ringler, Christian Wurstisen, Lux Gebhart, Alexander Léffel, Hans Ludwig Meyer
Zum Pfeil, Sebastian Beck, Melchior Hornlocher, Friedrich Ryhiner, Ullrich
Merian, Wolf Sattler.
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Stabilisierung der Oligarchie

Die Tatsache, dass nur zwanzig Minner sich die Kontrolle tiber
das Basler Staatswesen teilten, von denen lediglich sechs den voll-
stindigen Uberblick hatten, und dass diese engere politische
Fiihrungselite zu 55 Prozent aus Hiuptern und zu 90 Prozent aus
Dreizehnern bestand, zeigt die klare Tendenz hin zu einer Stabilisie-
rung der oligarchischen Form des Stadtstaates Basel in der unter-
suchten Zeit.

Bereits in der ersten Jahrhunderthilfte entdecken wir deutliche
Anzeichen daftir, dass sich immer mehr Macht bei immer weniger
Minnern konzentrierte: In der Ratsverfassung von 1533 stattete der
Kleine Rat die Dreizehner mit ausserordentlichen Vollmachten aus,
womit die oligarchische Tendenz grundsitzlich wieder eingeleitet
wurde. Die fast restaurative Ordnung des Regiments verliech dem
Kleinen Rat die nétige formale Deckung seiner materiellen Her-
schaftsentfaltung'®. Nachdem das Handwerksregiment vor allem
wegen der fehlenden Interessengemeinschaft unter den einzelnen
handwerksziinftischen Gewerben scheitern musste, iibernahmen die
«realen Krifte der Basler Wirtschaft», die Gruppe der Handeltrei-
benden, das Ruder erneut'. Die herrenziinftische Oberschicht be-
nutzte diesen Zustand, um sich eine politische Elitestellung zu ver-
schaffen und sich zu einer immer engeren Fithrungsgruppe zu ver-
flechten'”. Dies weist auf eine Herrschaftskonsolidierung, eine
Stabilisierung der Oligarchie innerhalb Basels hin.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts standen nur noch wenige
Hiupter und Dreizehner an der Spitze von Wirtschaft und Politik,
die tibrigen Ratsmitglieder waren in untergeordnete Funktionen
abgedringt. Die Situation resultierte faktisch in einer Stadtherrschaft
von Wenigen, also in einer Oligarchie. Diese Herrschaftsform war
fiir Basel nichts Neues. Sie manifestierte sich lediglich in einer ande-
ren Form: Wihrend die Stadt in vorreformatorischer Zeit einer
Geschlechterherrschaft unterstellt war, wurde sie nun von einer vor-
liufig heterogenen Gruppe dominiert, die sich aus einzelnen ein-
flussreichen Minnern zusammensetzte. Diese trugen nicht dieselben
Namen, erginzten sich aber durch mannigfaltige Verflechtungen
wie zilinftische und gewerbliche Gruppengleichheit, Verschwige-

“'S. o. «Stadtregiment: Die Ratsverfassung von 1533»; Fiiglister, S. 270 f;
Wackernagel, Rudolf, S. 524

"' Zum «Handwerksregiment» s. Fiiglister, S. 270 ff.; 290 f.; zur generellen Ent-
wicklung ausserdem Geering, S. 389; Grether, S. 24 f.

"*Vgl. die Erkenntnisse aus dem vorhergehenden Hauptabschnitt
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rung, berufsmissige Interessengemeinschaft, gegenseitige Dop-
pelziinftigkeit und durch einen gleich hohen, abgehobenen sozialen
Status, und kooperierten dementsprechend mit Erfolg'’. Obwohl
man also im Basel des spiteren 16. Jahrhunderts (noch) keine ein-
deutigen Geschlechterherrschaften erkennen kann, ist die Form des
Stadtstaates als Oligarchie erkennbar.

Von hier aus nahm die erneute Geschlechteroligarchie ihren Aus-
gang, da im 17. Jahrhundert vor allem Familien, nicht mehr hetero-
gene Gruppen, sich behaupten und regieren sollten'. Zur unter-
suchten Zeit waren die meisten dieser Familien bereits im Aufstieg
begriffen: Uber achtzig Prozent von ihnen kamen schon im Regi-
ment 1585-1590 vor, iiber die Hilfte von thnen hatten bereits ent-
scheidenden Einfluss oder gehérten sogar zur engen politischen
Fiihrungselite der Stadt'.

Die oligarchische Tendenz in Basel war jedoch keine Einzeler-
scheinung: Im 16. Jahrhundert begannen die stiduschen Obrnigkei-
ten tiberall in Mitteleuropa, ithre Stellungen massgeblich zu verstir-
ken, und zwar nicht im absolutistischen, sondern 1im oligarchischen
Simn'". So wie das Erfordernis der Vollamtlichkeit fiir viele
Regierungsfunktionen zunahm, steigerte sich auch das Monopol
cinzelner Familien innerhalb der Obrigkeit. Diese Tendenz ist in
Basel in der untersuchten Zeit erst in den Anfingen sichtbar, da eine
Hiutung der gleichen Familien im Regiment, bei den Dreizehnern
und Hiuptern erst dynastisch, aber noch nicht innerhalb derselben
Ratsgeneration auftrat.

Fligen wir diese Basler Entwicklung in den breiteren Kontext
jener Bewegung in vielen Stidten ein, so konstatieren wir folgende
allgemeineren Schritte der oligarchischen stidtischen Obrigkeiten in
der zweiten Hiilfte des 16. Jahrhunderts'’:

1. Mit eciner restniktiven Biirgerrechtspolitik schlossen sich die
Stidte gegen Neuzuziiger ab und schafften damit eine Voraussetzung
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zur schlechteren Durchmischung der Stadtregimente'™.

™S, 1bid. und ersten Abschnitt dieses Kapitels

""*Beck, Burckhardt, Faesch, Hagenbach, Hoffman, Hornlocher, Iselin, Merian,
Petri, Socin, Sporlin, Stachelin, Wettstein; vgl. Réthlin, S. 99 ff., 103 ff.,, 113 ft;
Hartmann, S. 94; Miiller S. 30

*Vgl. den ersten Abschnitt dieses Kapitels: Remigius Faesch, Sebastian Beck,
Melchior Hornlocher.

‘*Peyer, 5. 117 .

"“”Wir halten uns dabei1 an Peyer, S. 110, 117 ff.

"Peyer, S. 110. — Die entsprechenden Beschliisse in den Quellen weisen fiir
Basel genau in diese Richtung; Ratsbuch B 5: Erkanntnisbuch V 1585-1614, S.
1r-19r; Ratsbiicher P 11: éffnungsbﬁcher 9 1565-1610, S. 87r—114v; Ratsbiicher
B6: Decreta et Mandata I 1521-1601, S. 215r-236v.
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2. Durch die steigende Lebenserwartung sank der Wechsel der auf
Lebenszeit gewihlten Ratsmitglieder ab. Dies galt verstirkt fiir die
Dreizehnerrite und Hiupter: Jahrzehntelange Amtsperioden wur-
den Usus, wobet diejenigen, welche sich einen entsprechenden Sitz

sichern konnten, sich systemkonform verhielten und versuchten, ithn

fiir die eigenen Nachkommen zu konservieren'®.

3. Dank der Sikulansierung des Kirchengutes verfligten die
Klemnrite tiber neue stidtische Verwaltungsimter mit hohem Ein-
kommen. Dies bedingte eine Vergrdsserung der Staatskassen und
ithrer Verwaltung. Das religids verstirkte Regentenbewusstsein der
reformierten Obrngkeiten griff in Vertretung der Kirche tief in die

Bereiche des Alltagslebens ein. Dadurch intensivierte die betreftende
170

Obrigkeit thre Fiihrungstitigkeit'”.

4. Die Vogteistellen wurden ausschliesslich vom Kleinen Rat
besetzt und galten als sehr gute Einnahmequellen. Dies war nach
1600 auch fiir die stidtischen Ratsausschiisse selbst der Fall """,

5. Der Kinderreichtum galt als Garantie fiir gentigend Ratssitze
innerhalb eines Regimentsgeschlechts. Man legte deshalb Wert aut
viele Nachkommen. Daraus kénnten sich auch die zwei- bis fiinffa-
chen Hochzeiten einzelner Ratsmitglieder erkliren: Die Minner
brauchten cine Frau, die ithnen viele Nachkommen gebar. Zudem
konnte man sich durch geschickte Heiratspolitik mehrfach mit ande-
ren gutsituierten Regimentsfamilien verschwigern und das eigene
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Bezichungsnetz laufend verdichten'”.

“"Peyer, ibid. — Bei den Ratsmitgliedern Basels 1585-1590 wird dies mit den
teils enormen Amteranhiufungen und den sehr langen Amtsperioden gut sichtbar,
besonders bei den Hiuptern und Dreizehnern, vgl. die Abschnitte «Stidtische Aus-
schiisse und Amter»: «Hiupter und Herren»; Anhang, wie Anm. 4, S. 3-81.

" Peyer, 1bid. — Die Sozialpolitik Basels bot in der Verwaltung der ehemaligen
Kirchengiiter fast jedem Ratsmitglied eine einflussreiche Funktion. Zudem war hier
die Moglichkeit zur Kumulierung entsprechender Amter so gross wie sonst nir-
gends; vgl. oben die Abschnitte «Stidusche Ausschiisse und Amter»; «Hiupter und
Herren».

"'"Peyer, S. 110 f. — Mehrere Basler Regimentsangehorige verschaftten sich
durch eine Landvogter den finanziellen Grundstock fiir ein danach umso grosseres
Engagement in der Stadtpolitik. Allerdings galten die Landvogteien auch als Unter-
bruch der stidtischen politischen Karriere; vgl. Anhang: Von den Ratsmitgliedern,
welche eine Landvogtei tibernahmen, schafften nur wenige den Sprung zurtick in
die stidtische politische Karriere mit weiterem Aufstieg (Beispiel: Bernhard Brand).

7Peyer, S. 111 £; Unter den Basler Regimentsangehdrigen 1585-1590 verhiel-
ten sich vor allem die Hiupter und Dreizehner entsprechend und hatten damit auch
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Erfolg (Vgl. Anhang, S. 3-81). Es lag im
Interesse der Geschlechter, durch die geniigende Menge an «Personal» die Nach-
kommenschaft im Regiment zu sichern. Dies scheint ein Grund zu sein, weshalb
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Nach diesen Erkenntnissen kénnen wir die einleitende Hypo-
these'” konkretisieren und fiir Basel in der untersuchten Zeit die
Tendenz zur Oligarchie bestitigen. Das Stadtregiment folgte damit
einer grosseren, auch andernorts festgestellten Entwicklung, die im
17. Jahrhundert zur vollen Entfaltung kommen sollte'.

Die oben identifizierte regierende, eigentliche politische
Fiithrungsschicht Basels strebte zielbewusst und aktiv der Konzentra-
tion der Macht in den Hinden Weniger entgegen'”. Sie bekam
gegen Ende des 16. Jahrhunderts das Steuer so fest in den Griff, dass
die Stabilisierung der Oligarchie praktisch nur mittels einer Ande-
rung der Ratsverfassung aufzuhalten gewesen wire. Genau letzteres
aber verhinderte die politische Fiihrungselite mindestens bis 1691 in
effizienter Weise.

Schluss

Nepotismus war im Kleinen Rat durch die der Verfassung beige-
gebene Ratserkanntnis seit 1533 akzeptiert. Das Kollegium der stid-
tischen Obngkeit basierte auf dem Kooptationsprinzip und unter-
stand keinen Kontrollorganen. 1552 wurde die Doppelziinftigkeit
wieder erlaubt. Wirtschaftlich bedeutete dies fiir die 1m Regiment
ansissige herrenziinftige Handelsgruppe die Befreiung von den ziinf-
tischen Schranken der Kleinbetriebe. Sie erfasste simtliche Handels-
bereiche und den Produktionsablauf der Handwerksziinfte. Daraus
zog vor allem die herrenziinftige Oberschicht den sozialen Nutzen,
tiber die eigene ziinftische Gruppe hinaus in der stidtischen Biirger-
schaft Bezichungen anzukniipfen. Durch verwandtschaftliche Bin-
dungen verstirkte sich diese neue zunftiibergreifende Einheit in den
Herrenziinften, deren soziale Verflechtung bewusst herbeigefiihrt
wurde, um die wirtschaftliche Koordination zu erleichtern und zu
térdern. Der politische Vorteil dieser Verflechtungen lag fiir die
mehrziinftigen Kleinrite darin, tiber mehrere Ziinfte in den Rat
wihlbar zu werden. Dadurch wurden die Exponenten der Handels-
gruppe im Regiment immer mehr zur wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Hauptmacht Basels.

die Minner im Regiment nach dem Tode ihrer Frau nie lange unverheiratet
blieben, mindestens nicht, bis eine geniigende Anzahl potentieller Nachfolger vor-
handen war.

'S, «Fragestellung»

"*Vgl. Rothlin; Peyer, ibid.; Fiiglister S. 270 ff., 290 ff.

"*Vgl. Berner, S. 186 f.
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Die politische Karriere in Basel gegen Ende des 16. Jahrhunderts
scheint deshalb wie folgt abgelaufen zu sein: Die Familie als wirt-
schaftliche Basis erm&glichte ithrem Spross den politischen Aufstieg
innerhalb der eigenen Zunftgemeinde, was zum Erreichen eines
Ratssitzes fithrte. Innerhalb des Kleinen Rates nahm der Regiments-
angehorige dann Einsitz in immer hohere stidtische Amter, die wie-
derum ein hohes Einkommen garantierten, womit er den Ausgangs-
punkt fiir die Ausdehnung und Stabilisierung der nun eigenen wirt-
schaftlichen Macht auch im sozialen Bereich erreicht hatte. Miindete
die Karriere in das Dreizehner- oder gar Hiupteramt, so vermehrte
sich der politische Einfluss — vor allem be1 langer Amtszeit — zu enor-
mer Macht, welche die Angehorigen der regierenden und vor allem
der engen politischen Fiihrungselite auszeichnete. Wer also wirt-
schaftlich erfolgreich war, konnte seinen Aufstieg in die Oberschicht
finanzieren, wer geringere Ressourcen hatte, nicht'”.

Neben den Herrenziinften bauten auch handwerksziinftige
Angehorige reicher Oberschicht-Geschlechter i1hren politischen
Einfluss aus'™. Die regierende und die enge politische Fiithrungselite
rekrutierten sich also immer aus einer alteingesessenen Oberschicht,
die die Herren- und Handwerksziinfte iiberspannte und sich durch
ithren deutlich abgehobenen sozialen Status auszeichnete. Die stidti-
sche Fiithrungsschicht bestand folglich aus den Kaufleuten und den
reichen doppelziinftigen Handwerkern'”.

Eine kleinere herrenziinftige Fiihrungsschicht besetzte bereits
Mitte des 16. Jahrhunderts den grossten Teil der stidtischen und aus-
wirtigen Flihrungspositionen. Dies hatte neben wirtschaftlichen
Motiven noch den Grund, dass der Kleine Rat wegen der Menge
der anfallenden Regierungsarbeit bereits kurz nach der Reformation
einen Grossteil der Geschifte an eine Reihe wichtiger kleinerer Kol-
legien delegierte. Dadurch verlagerte sich die Vorentscheidung zen-
traler Fragen aus dem Rat, in dem alle Ziinfte parititisch und die
Handwerker folglich in der Uberzahl vertreten waren, in verschie-
dene Ratsausschiisse, in denen die Zunftzugehongkeit keine Rolle
mehr spielte, respektive die Herrenziinfte dominierten. Das beste
Beispiel dafiir ist der Dreizehnerrat'™. Eine ebenso entscheidende

7¢S.0. Erklirung dieser Begriffe im Abschnitt «Die politische Fiihrungselite
Basels 1585-1590» und ihre Anwendung im Abschnitt «Stabilisierung der Oligar-
chie».

"’S. dazu auch Figlister, S. 156; Rothlin, S. 94

"Vgl. Fuglister, S. 294

"Vgl. Rothlin, S. 98

™. «Stidtische Ausschiisse und Amter» und den ganzen Abschnitt «<Hiupter und
Herren»; vgl. Roéthlin, S. 92 £
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Auswirkung des grossen Arbeitsanfalls der Regimentstitigkeit war,
dass die handwerksziinftigen Ratsmitglieder nicht mehr Zeit fanden,
die wachsenden Beanspruchungen der Ehrenimter zusitzlich zur
Fihrung ihres eigenen gewerblichen Betrniebes zu erfiillen. Sie
waren zufrieden, wenn thnen der Kleine Rat durch entsprechende
Massnahmen die Konkurrenz fernhielt; ihr allgemeines Interesse an
der Mitbestummung der Polittk nahm ab und erméglichte dadurch
den Vertretern der Herrenziinfte, diese Liicken zu fiillen und die
politische Fihrungsrolle immer mehr fiir sich zu beanspruchen. In
der Folge nahm deshalb die herrenziinftige Gruppe im Regiment
derart iiberhand, dass fiir das 17. Jahrhundert die These des «Rats-
herrenregiments» durchaus folgerichtig scheint ™.

Die Gruppe der wirklichen politischen Anfiihrer umfasste, wie
wir gesechen haben, in allen Bereichen der stidtischen und auswiirti-
gen Politik letztlich weniger als dreizehn Minner. Das bedeutet, dass
cin noch kleinerer Kreis als derjenige der Dreizehnerherren wirklich
dominierte. Die daraus resultierende Konzentration und Verdich-
tung der Macht wurde deshalb zwangsliufig stark oligarchisch. Diese
obrigkeitlich gesteuerte Tendenz zur Oligarchie™ wirkte sich (noch)
nicht in einer Geschlechterherrschaft, sondern in der Dominanz
ciner heterogenen Gruppe aus, die man statt als «Geschlechterherr-
schatt» vielleicht als «Gruppenherrschatt» bezeichnen kann.

Die Geschlechterohgarchie, wie wir sie 1im 17. Jahrhundert
sowohl in Basel als auch in anderen Stidten Mitteleuropas beobach-
ten, zeigte sich erst ansatzweise: Wo mehrere Vertreter eines
Geschlechts gleichzeitig im Regiment sassen™, dominierte keine
jener Familien durch ihre verstirkte Prisenz, sondern wenn schon,
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dann durch die Funktionen eines einzelnen Exponenten'™.

" Miller, S. 92 ff.: Mit «Ratsherren» sind hier ausschhesslich die Regimentsan-
gehorigen der Herrenziinfte gemeint. Aus der herrenziinftischen Regimentsgruppe
bildete sich ein Stadtpatriziat von Handeltreibenden, das sich immer strenger olig-
archisch organisierte, im 17. und 18. Jahrhundert fiir Basel besimmend war und vor
allem aus Textlverlegern, Grosskaufleuten, Rentnern und Othzieren bestand; cine
These, die Rothlin differenziert hat, indem er vor allem auf das wirtschaftspoliusche
Gewichi des Ratsherrenregiments hingewiesen hat, ohne der Gruppe der Hand-
werker ein gewisses verblicbenes Gewicht in der Mitbestimmung anderer Bereiche
abzusprechen. Generell aber muss man mit dieser Aussage sicherlich bereinstim-
men; s. Réthhn S. 94 £; vel. Peyer, S. 112

"*Vgl. Berner, S. 186 f.

"'Huber, Lutterburger, Menan, Wix, Gebhart, Gernler, Sattler, Niibling

" Lux Gebhart zum Beispiel hob durch seine Stellung als Haupt sein Geschlecht
hervor, obwohl sein Vetter Jacob Gebhart weder Haupt noch Dreizehner war, noch
sonst besondere Amter innehatte.
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Abschliessend heben wir noch einmal hervor, dass in Basel von
1585-1590 und bis etwa 1615 die Tendenz zur Stabilisierung einer
oligarchischen Herrschaft von den Hiuptern, den Dreizehnern, den
Herrenziinften allgemein und speziell von der Schliissel-, der Haus-
genossen- und der Schmiedenzunft getragen wurde. Die daraus her-
vorgehende regierende Fithrungsschicht umfasste zwanzig Minner
und wurde von der engen politischen Fithrungselite angefiihrt, wel-
cher nur noch sechs Minner, allesamt Hiupter, angehorten: Jacob
Oberriedt, Bonaventura Von Brunn, Remigius Faesch, Bernhard
Brand, Sebastian Beck und Melchior Hornlocher. Sie hielten das
Steuer der Stadt in der Hand und zeugten von der neuerlichen Kon-
solidierung der Macht durch eine enge politische Elite Basels, nach-
dem mit dem Handwerksregiment eine Ubergangsphase der breiter
abgestiitzten Fiihrung zu Ende gegangen war'™. Indem sie die poli-
tische Strukturentwicklung Basels im 17. Jahrhundert einleiteten,
zeigten sie zwel deutliche politische Kennzeichen: Sie waren Hiup-
ter und Herren.

Samuel Schiipbach-Guggenbiihl
lic.phil .1

Hagenbachstr. 6

4052 Basel

" Vgl. Fuglister, S. 294



	Häupter und Herren : der Kleine Rat zu Basel 1585 bis 1590: Verhalten einer politischen Elite

